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Renten-Sprechtag im Rathaus Schwaigern
Immer am 3. Dienstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr und von 
14 bis 18  Uhr im Bürgerbüro. Beratung, Antragstellung und 
Unterstützung bei Rentenangelegenheiten durch einen Versi-
chertenberater der Deutschen Rentenversicherung. 
Terminvereinbarung 8 – 12  Uhr bei Nadine Beck, Tel. 2122, 
E-Mail: nadine.beck@ schwaigern.de.

Kinder- und Jugendreferat
„Koordination Kinder- und Familienzentrum“ 
Stettener Str. 1 (Bahnhof, 1. OG), Sarah-Lena Böhringer,
boehringer.s«caritas-dicvrs.de, Tel. 07138/8107946

Jugendtreff am Bahnhof
Stettener Straße 1 (Bahnhof, EG),
koegel.n@caritas-dicvrs.de, 07138/8107946

JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld
Mo. – Fr. 11 – 17 Uhr (außer in den Ferien), Stettener Str. 1 
(im Bahnhof), Tel. 8129561.

Diakoniestation Leintal
Zeppelinstr. 33, Schwaigern. – Häusliche Krankenpflege rund 
um die Uhr, hauswirtschaftl. Versorgung, Tel. 97300. Sozial-
und Lebensberatung mittwochs 10 – 12 Uhr, Terminabsprache, 
Tel. 07135/9884-0.

Häusliche Krankenpflege Kaltenmaier
Betreuung in Grund– und Behandlungspflege, Nachbarschafts-
hilfe und hauswirtschaftl. Versorgung, Essen auf Rädern; 
Lindenstraße 7, Schwaigern, Tel. 920100, Fax 920102.

Mobile Pflege Schneemilch
Ambulanter Pflegedienst, Alten- und Krankenpflege, 
Massenbachhausener Straße 64, Schwaigern, Tel. 815582

Ökumenischer Hospizdienst Leintal 
Ehrenamtlicher Einsatz geschulter Hospizhelfer/-innen für 
– Besuche und Sitzwachen bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen – Unterstützung von Angehörigen und Freunden.  
Kontakt: Maren Hettler-Wiedemann, Koordinatorin, Zeppelin-
str. 33, Schwaigern, Hospiz-Tel. 973012, Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr 
und Mi. + Do. 15 – 17 Uhr.

Beratung und Informationen rund um das Thema 
Pflege
Beratung und Informationen rund um das Thema Pflege
Pflegestützpunkt Landkreis Heilbronn im Gesundheitszentrum 
Brackenheim: Mo., Di., Do., Fr. 9 – 12 Uhr, Mi 16 – 18 Uhr, Tel. 
07135/ 9699 / 500 oder -501. 
Beratungstermine und Hausbesuche in Schwaigern sind nach 
vorheriger Vereinbarung jederzeit möglich.

Suchtberatung
Sprechstunde bei der Suchtkrankenhilfe immer am 1. Freitag 
des Monats, 17 – 19 Uhr, im ASB-Haus für Pflege und Gesund-
heit, Zeppelinstr. 20 – 22 im 1. OG. Infotelefon 07138/9861068.

Psychologische Beratungsstelle
Sprechstunden für Erziehungsberatung in der Diakoniestation 
Leintal, Zeppelinstr. 33, Schwaigern. Terminabsprache unter 
Tel. 07131/964420, Kreisdiakonieverband Heilbronn.

Notdienst der Apotheken 
Bereitschaftsapotheken in der näheren Umgebung: 
Kostenfreie Festnetznummer 0800/0022833 oder Gesundheits-
portal www.aponet.de.

Stadtverwaltung Schwaigern 
info@schwaigern.de, amtsblatt@schwaigern.de, 
www.schwaigern.de
Zentrale  21-0
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Montag bis Freitag .................................. 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag und Donnerstag ...........................14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag ................................................14.00 – 18.00 Uhr 
Bürgerbüro zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat .. 9.00 – 12.00 Uhr
FEUERWEHR Notruf 112 
POLIZEI Notruf 110 
Polizeiposten Leintal (7.30 – 16.30 Uhr) 810630 
Polizeirevier Lauffen 07133/2090
UNFALLRETTUNGSDIENSTE 
Notruf 112 
Krankentransport (mit Mobiltelefon 07131-19222) 19222
BEREITSCHAFTSDIENSTE bei:
Stromausfall: EnBW Regional AG 0800/3629477
Störung der Wasserversorgung:  
Schwaigern, Stetten, Niederhofen 0172-6330059 
Massenbach (Störung, Notdienst) 07264/9176-99 
Massenbach (Service) 07264/9176-0
Störung der Gasversorgung: 
Stadtwerke Heilbronn 07131/56-2562 
Nach Dienstschluss 07131/56-2588

Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereit-
schaftsdienst): 116117 (der Anruf ist kostenlos, bundesein-
heitliche Rufnummer).

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notaufnahme SLK-Klinik am Gesundbrunnen Heilbronn 
Am Gesundbrunnen 20 – 26, 74078 Heilbronn
– Montag bis Freitag 18.00 – 22.00 Uhr,
– Samstag, Sonntag und Feiertage 9.00 – 22.00 Uhr
Allgemeine Bereitschaftspraxis Brackenheim
SLK-Kliniken – Geriatrische Rehaklinik Brackenheim 
Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim
– Montag bis Freitag 19.00 – 22.00 Uhr
– Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 – 16.00 Uhr

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
in der Kinderklinik Heilbronn Am Gesundbrunnen
– Montag bis Freitag von 19.00 – 22.00 Uhr 
– am Wochenende und an Feiertagen von 8.00 – 22.00 Uhr
(ohne Voranmeldung). 

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit Hals–, 
Nasen–, Ohrenerkrankungen
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 – 20.00 Uhr in der 
HNO–Notfallpraxis an der HNO–Klinik im Klinikum am Gesund
brunnen Heilbronn, ohne Voranmeldung.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761/12012000

Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten (nur für gesetz-
lich Versicherte) Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de, 
Montag bis Freitag, 9.00 – 19.00 Uhr.
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Bürgerbüro im Rathaus am 11. Oktober geöffnet.
Das Bürgerbüro ist am Samstag, 4. Oktober (nach dem Feiertag 
03.10.25) geschlossen. Wir öffnen dafür am Samstag, 
11. Oktober, für Sie. Sie können Ihren Behördengang von 
9.00  – 12.00 Uhr im Bürgerbüro erledigen. Die Stadtverwal-
tung steht Ihnen gerne für alles rund um Ausweis, Gewerbe, 
Meldewesen und Soziales zur Verfügung. An diesem Samstag 
sind nur die Seiteneingänge im Rathaus Neubau geöffnet.

Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünften
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Stadt Schwaigern am 26. September 2025 folgende Satzung 
beschlossen:
I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte
§ 1 Rechtsform/Anwendungsbereich
(1)	�� Die Stadt Schwaigern betreibt die Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte als eine gemeinsame öffentliche 
Einrichtung in der Form einer unselbständigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts.

(2)	�� Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von 
Obdachlosen von der Stadt bestimmten Gebäude, Woh-
nungen und Räume.

(3)	�� Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von 
Personen nach den §§ 17 und 18 des Gesetzes über die 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Flücht-
lingsaufnahmegesetz – FlüAG-, vom 19.12.2013, GBl. 
2013, S. 493) von der Gemeinde bestimmten Gebäude, 
Wohnungen und Räume.

(4)	� Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und i. d. R. der 
vorübergehenden Unterbringung von Personen, die ob-
dachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Woh-
nungsnotlage befinden und die erkennbar nicht fähig 
sind, sich selbst eine geordnete Unterkunft zu beschaffen 
oder eine Wohnung zu erhalten.

(5)	� Es ist der Stadt Schwaigern unbenommen, Obdachlose 
auch in Gebäuden, Wohnungen und Räumen zusammen 
mit Flüchtlingen unterzubringen oder umgekehrt.

II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Ob-
dachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
§ 2 Benutzungsverhältnis
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 
Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimmten 
Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe besteht nicht.
§ 3 Beginn und Ende der Nutzung
(1)	� Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Benutzer die Unterkunft bezieht. Mit dem Einzug 
erkennt der Benutzer die Bestimmungen der Satzungen 
über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünften an und verpflichtet sich zu deren Einhal-
tung. 

(2)	� Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt 
durch schriftliche Verfügung der Stadt Schwaigern. So-
weit die Benutzung der Unterkunft über den in der Ver-
fügung angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, 
endet das Benutzungsverhältnis mit der Räumung der 
Wohnung.

	� Gründe für die Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
sind insbesondere, wenn

	 a) �Eine endgültige (vertragliche) wohnungsmäßige Unter-
bringung durchgeführt wurde;

	 b) �Die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Er-
weiterungs-, Erneuerungs- oder Instandsetzungsarbei-
ten geräumt werden muss;

	 c) �Bei angemieteter Unterkunft das Mietverhältnis zwi-
schen der Stadt und dem Dritten beendet wird;

	 d) �Der Eingewiesene sich ein anders Unterkommen ver-
schafft hat;

	 e) �Der Eingewiesene die Unterkunft nicht mehr selbst be-
wohnt, sie ohne schriftliche Zustimmung nicht mehr 
ausschließlich als Wohnung benutzt oder sie nur zur 
Aufbewahrung seines Hausrats verwendet;

	 f) �Die Benutzung nach dem Auszug oder Tod von Haus-
haltsangehörigen unterbelegt ist;

	 g) �Der Eingewiesene Anlass zu Konflikten gibt, die zu 
einer Beeinträchtigung der Hausgemeinschaft oder zu 
Gefährdung von Hausbewohnern und/oder Nachbarn 
führen und die Konflikte nicht auf andere Weise be-
seitigt werden können.

§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht
(1)	� Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von 

den eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken 
benutzt werden.

(2)	� Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm zu-
gewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör 
pfleglich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre be-
stimmungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung in-
stand zu halten und nach Beendigung des Benutzungs-
verhältnisses in dem Zustand herauszugeben, in dem sie 
bei Beginn übernommen worden sind. Zu diesem Zweck 
ist ein Übernahmeprotokoll aufzunehmen und vom Ein-
gewiesenen zu unterschreiben.

(3)	� In die zugewiesene Unterkunft dürfen nur diejenigen 
Hausratsgegenstände eingebracht werden, die zur Fort-
führung eines vorrübergehenden Hausstandes unbedingt 
notwendig sind. In den Fluren, im Keller und Speicher, im 
Hof sowie in den übrigen gemeinschaftlich genutzten 
Räumen dürfen Haushaltsgegenstände einzelner Personen 
nicht aufgestellt werden. 

(4)	� Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem 
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der Gemeinde vorgenommen werden. Der Be-
nutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt/Gemeinde 
unverzüglich von Schäden am Äußeren oder Inneren der 
Räume in der zugewiesenen Unterkunft zu unterrichten.

(5)	� Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung 
der Stadt/Gemeinde, wenn er

	 1. �in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen 
Dritten aufnehmen will, es sei denn, es handelt sich 
um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener 
Dauer (Besuch);

04.10.	� Das Apfelsaftmobil kommt nach Schwaigern, 
SPD-Ortsverein, Parkplatz beim TSV-Sportheim/
Kiga Rasselbande, 11 – 16 Uhr. Bring frisch 
geerntete Äpfel vorbei und nimm leckeren Saft 
mit nach Hause. Bewirtung: Grillwurst

05.10.	� Erntedankfest, ev. Kirchengemeinde Stetten, 
10 Uhr Erntedank-Familiengottesdienst mit 
dem Kindergarten, im Anschluss Maultaschen-
essen

06.10.	� Terminkonferenz, Stettener Vereine und Orga-
nisationen, Vereinsbüro, 19.30 Uhr
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	 2. �die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken benut-
zen will;

	 3. �ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), 
eine Aufschrift oder einen Gegenstand in gemein-
schaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder 
auf dem Grundstück der Unterkunft anbringen oder 
aufstellen will;

	 4. ein Tier in der Unterkunft halten will;
	 5. �in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb 

vorgesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein 
Kraftfahrzeug abstellen will;

	 6. �Um-, An- und Einbauten sowie Installationen oder 
andere Veränderungen in der Unterkunft vornehmen 
will;

(6)	� Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, 
wenn der Benutzer eine Erklärung abgibt, dass er die 
Haftung für alle Schäden, die durch die besonderen Be-
nutzungen nach Abs. 3 und 4 verursacht werden können, 
ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden, übernimmt und 
die Stadt/Gemeinde insofern von Schadensersatzansprü-
chen Dritter freistellt.

(7)	� Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen verse-
hen erteilt werden. Insbesondere sind die Zweckbestim-
mungen der Unterkunft, die Interessen der Haus- und 
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung zu beachten.

(8)	� Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen 
oder sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, 
Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unter-
kunft bzw. das Grundstück beeinträchtigt werden.

(9)	� Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde vor-
genommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen 
kann die Stadt Schwaigern diese auf Kosten des Benut-
zers beseitigen und den früheren Zustand wiederherstel-
len lassen (Ersatzvornahme).

(10)	 �Die Stadt Schwaigern kann darüber hinaus die erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen, um den Anstaltszweck zu 
erreichen.

(11)	�Die Beauftragten der Stadt Schwaigern sind berechtigt, 
die Unterkünfte in angemessenen Abständen und nach 
rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 6.00 
Uhr bis 22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich dabei ge-
genüber dem Benutzer auf dessen Verlangen auszuwei-
sen. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne An-
kündigung jederzeit betreten werden. Zu diesem Zweck 
wird die Stadt/Gemeinde einen Wohnungsschlüssel zu-
rückbehalten.

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte
(1)	� Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße 

Reinigung, ausreichende Lüftung und Heizung der über-
lassenen Unterkunft zu sorgen.

(2)	� Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder 
wird eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grund-
stücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforder-
lich, so hat der Benutzer dies der Stadt Schwaigern un-
verzüglich mitzuteilen.

(3)	� Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte 
Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeige-
pflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen 
und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die 
überlassene Unterkunft nur unzureichend gelüftet, ge-
heizt oder gegen Frost geschützt wird. Insoweit haftet 
der Benutzer auch für das Verschulden von Haushaltsan-
gehörigen und Dritten, die sich mit seinem Willen in der 
Unterkunft aufhalten. Schäden und Verunreinigungen, für 
die der Benutzer haftet, kann die Stadt Schwaigern auf 
Kosten des Benutzers beseitigen lassen.

(4)	� Die Stadt Schwaigern wird die in § 1 genannten Unter-
künfte und Hausgrundstücke in einem ordnungsgemäßen 
Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auf-
tretende Mängel auf Kosten der Stadt Schwaigern zu be-
seitigen.

§ 6 Räum- und Streupflicht
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht nach der ört-
lichen Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum 

Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streu-
pflichtsatzung).
§ 7 Hausordnungen
(1)	� Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur 

gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet.
(2)	� Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Un-

terkunft kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, 
in denen insbesondere die Reinigung der Gemeinschafts-
anlagen und -räume bestimmt werden, erlassen.

§ 8 Rückgabe der Unterkunft
(1)	� Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Be-

nutzer die Unterkunft vollständig geräumt und sauber 
zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer 
selbst nachgemachten, sind der Stadt Schwaigern bzw. 
ihren Beauftragten zu übergeben. Der Benutzer haftet für 
alle Schäden, die der Stadt Schwaigern oder einem Be-
nutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht 
entstehen. Die Gegenstände, die im Eigentum der Stadt 
stehen, sind in der Unterkunft zu belassen.

(2)	� Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft 
versehen hat, darf er wegnehmen, muss dann aber den 
ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Die Stadt 
Schwaigern kann die Ausübung des Wegnahmerechts 
durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung ab-
wenden, es sei denn, dass der Benutzer ein berechtigtes 
Interesse an der Wegnahme hat.

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss
(1)	� Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen 

in dieser Satzung für die von ihnen verursachten Schä-
den.

(2)	� Die Haftung der Stadt Schwaigern, ihrer Organe und ihrer 
Bediensteten gegenüber den Benutzern und Besuchern 
wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für 
Schäden, die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. 
deren Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt 
die Stadt Schwaigern keine Haftung.

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer
(1) �Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit be-

rühren, müssen von oder gegenüber allen Benutzern ab-
gegeben werden.

(2) �Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem 
Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, 
der sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die 
das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzan-
spruch begründen, für und gegen sich gelten lassen.

(3)	� Wurde das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen 
gemeinsam begründet, so haften diese für alle Verpflich-
tungen aus diesem als Gesamtschuldner.

§11 Schlüssel
(1)	� Dem Benutzer wird ein Schlüssel für die Unterbringung 

überlassen.
(2)	� Der Schlüssel ist nach Beendigung der Benutzung an die 

Stadt Schwaigern zurückzugeben.
(3)	� Bei Verlust behält sich die Stadt Schwaigern vor, für die 

Neubeschaffung eine Gebühr von 100 € dem Benutzer in 
Rechnung zu stellen.

(4)	� Sollte der Schlüssel nach Beendigung der Benutzung der 
Stadt Schwaigern nicht zurückgegeben werden, handelt 
es sich um eine Ordnungswidrigkeit nach § 17 der Sat-
zung und kann mit einem Bußgeld bis zu 1.000 € geahn-
det werden. 

§ 12 Verwaltungszwang
Die Stadt Schwaigern kann alle notwendigen Maßnahmen er-
greifen, um den Einrichtungszweck nach § 1 (4) der Satzung 
zu gewährleisten. Hierzu können insbesondere Umsetzungen in 
eine andere Unterkunft verfügt und Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung der Belegungsfähigkeit der Unterkunft angeordnet 
werden. Die Regelungen in § 3 (2) gelten entsprechend. 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn 
eine bestandskräftige oder vorläufig vollstreckbare Umset-
zungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmit-
telbaren Zwang nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetzes vollzogen werden. Dasselbe gilt für die 
Räumung der Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsver-
hältnisses durch schriftliche Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1).
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III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünfte
§ 13 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner
(1)	� Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flücht-

lingsunterkünften in Anspruch genommenen Räume wer-
den Gebühren erhoben.

(2)	� Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den 
Unterkünften untergebracht sind. Personen, die eine Un-
terkunft gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner, 
soweit sie sich diese Unterkunft nicht nur im Rahmen 
einer Zweckgemeinschaft bzw. Wohngemeinschaft teilen.

§ 14 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe
(1)	� Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der 

überlassene Wohnplatz. 
(2)	� Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt: 
	 Ab dem 01.01.2026 		  308,46 Euro 
	 Ab dem 01.01.2027		  325,60 Euro
	 pro Wohnplatz und Kalendermonat. 
(3)	� Für jedes minderjährige Kind im Familienverbund gilt eine 

um 50% ermäßigte Nutzungsgebühr.
(3)	� Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 2 nach Kalen-

dertagen, wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der 
monatlichen Gebühr zugrunde gelegt. 

§ 15 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende der 
Gebührenpflicht
(1)	� Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unter-

kunft und endet mit dem Tag der Räumung.
(2)	� Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht 

mit dem Beginn des Kalendermonats. Beginnt die Gebüh-
renpflicht im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die 
Gebührenschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit 
dem Beginn der Gebührenpflicht.

§ 16 Festsetzung und Fälligkeit
(1)	� Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid fest-

gesetzt. Sie wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig.

(2)	� Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Kalendermonats, wird die Benutzungsgebühr nach den 
angefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fällig-
keit gilt Abs. 1 Satz 2.

(3)	� Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft ent-
bindet den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die 
Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu ent-
richten.

§17 Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbußen bis zu 1.000,00 € kann nach §142 Abs. 1 und 
2 der Gemeindeordnung in Verbindung mit §17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser Satzung verstößt, und 
zwar
1.	� entgegen § 4 Abs. 1 eine Unterkunft oder die überlasse-

nen Räume zu anderen als zu Wohnzwecken benutzt;
2.	� entgegen § 4 Abs. 2 die zugewiesenen Räume samt dem 

überlassenen Zubehör nicht pfleglich behandelt oder in-
stand hält;

3.	� entgegen § 4 Abs. 4 seiner Unterrichtungspflicht nicht 
nachkommt. 

4.	� entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 1 in die Unterkunft Dritte auf-
nimmt

5.	� entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 4 ein Tier in der Unterkunft hält;
6.	� entgegen § 4 Abs. 5 Nr. 6 Veränderungen in der Unter-

kunft vornimmt;
7.	� entgegen § 4 Abs. 11 den Beauftragten der Stadt den 

Zutritt verwehrt;
8.	� entgegen § 5 Abs. 1 die Unterkunft nicht ordnungsgemäß 

reinigt und pflegt;
9.	� entgegen § 11 Abs. 2 nach Beendigung des Benutzungs-

verhältnisses die Schlüssel nicht an die Stadt Schwaigern 
zurück gibt. 

IV. Schlussbestimmungen
§ 16 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.
V. Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder 
Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 

aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
VI. Ausfertigungsvermerk
Schwaigern, 26.09.2025
Stadt Schwaigern 
Bürgermeisteramt 
Gez.
Sabine Rotermund 
Bürgermeisterin 

Bürgerbrief des Gemeindetags
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger, hat als Stimme 
der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg einen ein-
dringlichen Appell zur Lage unseres Landes und zur Rolle der 
Kommunen veröffentlicht. Ich unterstütze diesen Brief aus-
drücklich – denn auch wir hier in Schwaigern spüren Tag für 
Tag, was auf dem Spiel steht. Dies wird insbesondere in den 
Bereichen spürbar werden, die unsere Freiwilligkeitsleistungen 
und Standards betreffen. Großes ehrenamtliches Engagement 
und ein Miteinander sind bisher starke Säulen in unserer Stadt. 
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, Ihr Mitwirken und weiter-
hin Zusammenhalt in dieser angespannten Situation.
gez.
Sabine Rotermund
Bürgermeisterin
Brief an die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und 
Gemeinden in Baden-Württemberg zum Tag der Deutschen 
Einheit 2025

Stuttgart im September 2025
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,
mein Name ist Steffen Jäger, und ich bin Präsident des 
Gemeindetags Baden-Württemberg – der Stimme von 
1.065 Städten und Gemeinden.
Heute will ich mich auf ungewöhnliche Weise direkt an Sie 
wenden: nicht nur als Funktionsträger, sondern als Demokrat, 
als Bürger dieses Landes.
Denn die Lage ist ernst. Das spüren die Städte und Gemeinden. 
Das spüren Sie. Das spüren wir alle.
Der Krieg in der Ukraine führt uns schmerzhaft vor Augen: 
Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig 
verschieben sich globale Machtverhältnisse. Die USA distanzie-
ren sich – wirtschaftlich und sicherheitspolitisch. Wir können 
uns nicht mehr darauf verlassen, dass andere unsere Verteidi-
gung übernehmen. Wir sind selbst gefordert. Wir müssen selbst 
Verantwortung tragen.
Gleichzeitig geraten wir wirtschaftlich unter Druck. Zwei Jahre 
Rezession, Standortverlagerungen, wachsender internationaler 
Wettbewerbsdruck: Unsere Volkswirtschaft hat an Schwung 
verloren. Wirtschaftliche Stärke ist aber das Fundament für 
das, was unser Gemeinwesen ausmacht: ein funktionierender 
Sozialstaat, ein handlungsfähiger Rechtsstaat, eine lebendige 
Demokratie.
Diese Demokratie lebt in unseren Städten und Gemeinden. Hier 
wird im Schulterschluss zwischen Rathaus und Bürgern die 
Grundlage für das Gelingen unseres Staates gelegt.
Straßen, Brücken, Wasserversorgung, Kitas, Schulen, Feuer-
wehr, Sport- und Kulturstätten, Vereinsförderung und vieles 
mehr. Daseinsvorsorge und das gesellschaftliche Zusammenle-
ben sind ohne handlungsfähige Kommunen nicht möglich.
Was droht, wenn wir nicht handeln
Die Kommunen sind damit das Rückgrat eines gelingenden 
Staates. Doch ihre Handlungsfähigkeit ist gefährdet. Die Kom-
munalfinanzen sind in einer solch dramatischen Schieflage, 
dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr mög-
lich ist. Konkret heißt das: Die Sanierung der Sporthalle, des 
Kindergartens oder der Schule fallen aus. Investitionen in 
Klimaschutz oder Klimawandelanpassung werden gestrichen. 
Die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und 
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Gewerbesteuer reichen nicht mehr aus. Frei- und Hallenbäder 
lassen sich nicht mehr halten, die Vereinsförderung kommt auf 
den Prüfstand, Öffnungszeiten in Kitas oder auch der Biblio-
thek müssen reduziert werden. Keine dieser Maßnahmen will 
ein Kommunalpolitiker beschließen – doch vielerorts werden 
sie unvermeidlich.
Geld allein wird dies jedoch nicht lösen. Denn was wir erleben, 
ist nicht nur eine finanzielle Überlastung – es ist ein struktu-
relles Problem. Der Staat lebt über seine Verhältnisse – und 
das seit Jahren.
Die Summe an staatlichen Leistungszusagen, Standards, Ver-
sprechen hat ein Maß erreicht, das mit den verfügbaren Res-
sourcen nicht mehr erfüllbar ist.
Es braucht deshalb eine mutige Reform – strukturell und 
gesamtstaatlich
Deshalb sind wir als Gesellschaft gefordert, eine strukturelle 
Antwort zu geben. Wir brauchen eine ehrliche, gesamtstaatli-
che Reform. Das heißt: weniger Einzelfallgerechtigkeit und 
mehr Eigenverantwortung. Wir brauchen eine Aufgaben- und 
Standardkritik, die den Mut hat, Prioritäten zu setzen. Und wir 
brauchen die Bereitschaft, neu zu fragen: Was kann und muss 
der Staat leisten – und was kann er nicht mehr leisten, ohne 
sich selbst zu überfordern?
93 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in 
Baden-Württemberg fordern eine konsequente Reform in die-
sem Sinne.
Doch auch wir als Gesellschaft müssen bereit sein, eine solche 
Reform mitzugehen. Wir müssen beitragen – nicht nur erwar-
ten. Wir müssen vertrauen – in unseren Gemeinsinn, seine 
Werte und unsere Kraft des Füreinanders. Wir müssen bereit 
sein, mehr zu leisten – für den Staat, für die Gemeinschaft, für 
das Gelingen unserer freiheitlichen Demokratie.
Demokratie ist kein Bestellshop – sie ist die Einladung an alle, 
sich mit ganzer Kraft für eine freiheitliche und wohlständige 
Gesellschaft einzubringen. Und deshalb kann Demokratie auf 
Dauer nur erfolgreich sein, wenn wir alle unseren Beitrag dazu 
leisten.
Wir brauchen auch Ehrlichkeit in der Migrationspolitik. Integ-
ration gelingt dann, wenn die Zugangszahlen beherrschbar und 
auch Mitwirkung und Rückführung ein wirksamer Teil des Sys-
tems sind. Wer zu uns kommt, muss unsere freiheitlich-demo-
kratischen Grundwerte achten. Und er oder sie muss auch zum 
Gelingen von Gesellschaft und Volkswirtschaft beitragen. Eine 
erfolgreiche und akzeptierte Migrationspolitik muss dies leis-
ten. Dies aber immer auf der Grundlage von Humanität und 
Verantwortung. Menschenverächter haben keine Lösungen, sie 
haben nur Propaganda. Wir Demokraten müssen beweisen, 
dass wir es besser können.
Und auch beim Klimaschutz gilt: Wir können als Deutschland 
nur erfolgreich sein, wenn unser Weg für andere Staaten ein 
Vorbild ist – klar im Ziel, ökologisch wirksam, ökonomisch 
tragfähig und gesellschaftlich akzeptiert.
Das Grundgesetz als unser gemeinsames Fundament
Unser Grundgesetz war nie als Schönwetterordnung gedacht. Es 
wurde formuliert in einer Zeit, in der unser Land moralisch, 
politisch und wirtschaftlich in Trümmern lag. Es ist eine der 
größten Wohltaten, die unser Land je erfahren hat. Und es 
verpflichtet uns: zur
Selbstverwaltung, zur Verantwortung, zur Teilhabe. Zur res 
publica – zur gemeinsamen Sache.
Die Gemeinden sind der Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der 
Wirklichkeit sind. Es gilt, diese Wirklichkeit anzuerkennen und 
aus der Krise den Mut zur Erneuerung zu schöpfen.
Und deshalb möchte ich dafür werben: machen wir uns be-
wusst, was unser Staat, was unsere Demokratie zum Gelingen 
braucht.
Und dazu gehört zuallererst eine neue Ehrlichkeit und ein 
nüchterner Realismus: Wir stehen vor den größten Herausfor-
derungen seit Jahrzehnten. Als Vertreter der Kommunen sagen 
wir Ihnen die Wahrheit: dies wird uns allen etwas abverlangen.
Ich bin aber davon überzeugt, wir können das meistern; Ge-
meinsam, mit Mut und Willen.
Mit einer Haltung, die nicht fragt, was andere tun, sondern, 
was wir selbst beitragen können. Die Bereitschaft, auch dann 
standhaft zu bleiben, wenn es unbequem wird. Die Chance, 

dass wir alle auch künftig in einem lebendigen und freien Land 
leben dürfen, muss uns Ansporn sein.
Und daher meine Bitte: Machen Sie mit. Für unsere Kinder. Für 
unser Land. Für unsere Demokratie. Für uns.
In Verantwortung und Verbundenheit,
Ihr
Steffen Jäger

Herzlichen Glückwunsch
Am 23. September feierten 
Paul und Sieglinde Rüb ihre 
Eiserne Hochzeit. Frau Bür-
germeisterin Sabine Roter-
mund gratulierte bei ihrem 
Besuch den Eheleuten Rüb 
recht herzlich zu diesem be-
sonderen Anlass. Sie über-
brachte die herzlichsten Glück-
wünsche des Landes sowie der 
Stadt Schwaigern. Wir wün-
schen den Eheleuten Rüb viele 
weitere glückliche Ehejahre.

Der 90. Geburtstag von  
Herrn Friedrich Renninger 
am 22. September ist ein be-
deutsames Ereignis. Frau Bür-
germeisterin Sabine Roter-
mund gratulierte im Namen 
der Stadt Schwaigern herzlich 
und wünschte Herrn Rennin-
ger, dass der neue Lebensab-
schnitt genauso reich an schö-
nen Erinnerungen und Momen-
ten sein wird wie die vergan-
genen Jahre. Alles Gute, viel 
Glück und Gesundheit für die 
kommenden Jahre!

Am 29. September durfte 
Frau Bürgermeisterin Sabine 
Rotermund Herrn Manfred 
Messer zu dessen 90. Ge-
burtstag im Namen der Stadt 
Schwaigern ganz herzlich gra-
tulieren. Wir wünschen Herrn 
Messer für die kommenden 
Jahre alles Gute, Gesundheit 
und weiterhin viele glückliche 
Momente im Kreise der Fami-
lie. 

90 Jahre – ein beeindrucken-
des Alter, welches Frau Elisa-
beth Rüber am 24. Septem-
ber erreicht hat. Frau Bürger-
meisterin Sabine Rotermund 
nahm dies zum Anlass, der 
Jubilarin im Namen der Stadt 
Schwaigern herzlich zu gratu-
lieren. Für die Zukunft wün-
schen wir weiterhin viel Glück, 
Gesundheit und Freude. 

Veranstaltungen 2026 – bitte melden Sie Ihre 
Termine!
Die Vereine, Kirchen und Organisationen werden gebeten, ihre 
Termine für das kommende Jahr bis spätestens 7. November 
2025 bei der Stadtverwaltung zu melden. Die Veranstaltungs-
daten für 2026 schicken Sie bitte an andrea.haberkern@
schwaigern.de mit genauer Orts- und Zeitangabe.
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„Bewegungstreff im Freien“ in Schwaigern 
Kommen auch Sie IMMER 
DONNERSTAGS in Schwung!
Sie möchten gerne etwas mehr 
Bewegung in Ihren Alltag ein-
bauen? Möglichst einfach und 

unkompliziert? Dann besuchen Sie den Bewegungstreff in 
Schwaigern!
30 Minuten für Ihre Beweglichkeit und Gesundheit | 1x pro 
Woche bei jedem Wetter, das ganze Jahr über | immer donners-
tags 10.30 – 11 Uhr auf der Wiese unterhalb der kath. Kirche, 
Weststraße 7 | kostenlos und ohne Anmeldung | Besuch gerne 
auch mit dem Rollator.

Bauplatz in Niederhofen, Hälden, zu verkaufen

Ablesung der Wasseruhren 2025
Die Ablesung der Wasseruhren in Schwaigern sowie in den 
Stadtteilen Stetten und Niederhofen wird in diesem Jahr wie-
der in Form einer Kundenselbstablesung durchgeführt. Hierzu 
wurden diejenigen Kunden, die in der letzten Jahresendab-
rechnung ihre E-Mail-Adressen angegeben haben, bereits per 
E-Mail vorab aufgefordert, Ihre Zählerstände zu übermitteln.
Alle anderen Kunden erhalten in den nächsten Tagen Ab-
lesekarten über den Postweg mit der Bitte, ihre Zählerstände 
selbst abzulesen und bis spätestens Freitag, den 24.10.2025 
an uns zu übermitteln. 
Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a)	 Rückmeldung über das Internet
Unter der Adresse www.schwaigern.de – „Aktuelles“ – finden 
Sie einen Link zur Onlineerfassung. Dort können Sie sich durch 
Eingabe Ihres Buchungszeichens und Ihres individuellen, auf 
der Ablesekarte mitgeteilten Passworts einloggen und Ihre 
Zählerstände direkt eingeben. 
Auf der Ablesekarte befindet sich auch wieder ein QR-Code, der 
mit dem Smartphone gescannt werden kann und so direkt zum 
Ableseportal auf der Homepage der Stadt Schwaigern führt. 
b)	Rücksendung der Ablesekarte
Tragen Sie hierzu bitte unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Hinweise Ihre Zählerstände in die Ablesekarte ein. 
Die ausgefüllte Karte können Sie uns entweder per Fax oder 
kostenlos auf dem Postweg über unser Dienstleistungsunter-
nehmen zusenden. Selbstverständlich können Sie die Karte 
auch direkt bei uns im Rathaus, Marktstraße 2 einwerfen.
Bitte geben Sie uns auf der Ablesekarte oder über das Online-
Portal – sofern vorhanden – auch Ihre E-Mail-Adresse an, um 
im nächsten Jahr an der Vorab-Onlineablesung teilnehmen zu 
können. Dies reduziert Kosten und den Papierverbrauch sowie 

das Versandaufkommen. Bitte denken Sie hierbei auch an die 
Umwelt. Vielen Dank. 
Zu spät eingehende Zählerstände können wir nicht mehr für die 
Jahresabrechnung berücksichtigen und müssen Ihren Ver-
brauch dann schätzen. Dadurch entsteht das Risiko, dass Ihr 
neuer Abschlagsbetrag zu hoch festgesetzt wird oder sich 
durch eine zu niedrige Verbrauchsschätzung bei der nächsten 
Abrechnung eine hohe Nachzahlung ergibt oder ein möglicher 
Schmutzwasserabsetzungsantrag wegen unplausibler Daten ab-
gelehnt werden muss. 
Aufgrund einer technischen Programmumstellung unseres Re-
chenzentrums muss die Ablesung in diesem Jahr leider früher 
stattfinden.
Die mitgeteilten Zählerstände werden auf den 31.12.2025 
hochgerechnet. Wir bitten hierfür um Verständnis und bedan-
ken uns für Ihre Unterstützung beim Ermitteln der Verbrauchs-
daten. 
Für den Stadtteil Massenbach ist der Gemeindewasserverband 
Massenbach-Massenbachhausen mit Sitz im Rathaus in Mas-
senbachhausen (Tel. Nr.: 07138/9712-36) zuständig. Auch in 
Massenbach wird die Ablesung der Wasseruhren in diesem Jahr 
in Form einer Kundenselbstablesung erfolgen. Die Ablesekarten 
werden Ihnen zu einem anderen Zeitpunkt zugestellt, bitte 
beachten Sie die darauf abgedruckten Informationen und Hin-
weise zum Rückmeldeverfahren und zum Abgabetermin. 

Irish Folk Rock im Oktober in Schwaigern
In Schwaigern präsentiert die Kulturinitiative 
Knackpunkt  Aurelia, Irish Folk Rock
am Samstag, 
18.10.2025 
um 20 Uhr 

in der Sonnenberghalle 
Schwaigern
Aurelia macht die etwas an-
dere Musik – sie sind fünf er-
fahrene Musiker aus der Re-
gion Heilbronn und Stuttgart, 
die gerne ihre Leidenschaft für 
Folkrock teilen. Es erwartet uns ein Mix aus Eigenkompositio-
nen und traditionellem Folk, ergänzt mit modernen Elementen 
aus Rock, Pop und Funk. Romantische Songs entführen euch in 
die schottischen Highlands. Fetzige Tunes mit Geige, Akkor-
deon und Mandoline, untermalt mit groovigen Gitarrensounds 
und coolen Beats animieren zum Mittanzen.
Karten online im Vorverkauf unter www.schwaigern.de/
knackpunkt 21  € / im VielFachladen in der Fußgängerzone 
Schwaigern 21  € oder an der Abendkasse 23  €. Ermäßigung 
3 Euro.

Beirat der Schwaigerner Städtepartnerschaften
15 Jahre Städtepartnerschaft Schwaigern – 
Nottwil
Ein unvergessliches Jubiläumswochenende
Ein sonniges, ereignisreiches Wochenende 
voller Begegnungen, Herzlichkeit und ge-
meinsamer Erlebnisse liegt hinter uns. Über 
120 Gäste aus der Schweiz – viele davon zum 

ersten Mal – kamen nach Schwaigern, um vom 19. bis 21. Sep-
tember 2025 gemeinsam das 15-jährige Bestehen der Städte-
partnerschaft zwischen Schwaigern und Nottwil zu feiern.
Am Freitagnachmittag wurden die Gäste herzlich empfangen 
und nahmen anschließend an einer unterhaltsamen Wengert-
schleichertour durch die Schwaigerner Weinberge teil.
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Der Tag fand seinen Ausklang im Steinbruch Kleingartach bei 
einem stimmungsvollen Grillfest mit musikalischer Begleitung 
durch die Nottwiler Gruppe Biiswend.

Bei sommerlichen Temperaturen, gutem Essen und vielen gu-
ten Gesprächen war der Start ins Jubiläumswochenende 
rundum gelungen. Ein herzlicher Dank gilt allen, die mit Salat- 
und Kuchenspenden, Organisationstalent und praktischer Un-
terstützung zu diesem Abend beigetragen haben.
Am Samstagvormittag stand ein gemeinsamer Ausflug ins 
Salzbergwerk Bad Friedrichshall auf dem Programm – für viele 
ein echtes Highlight. Besonders in Erinnerung bleibt die spon-
tane musikalische Einlage des Jodlerclubs aus Nottwil, deren 
Gesang in der beeindruckenden Akustik des Bergwerks für 
Gänsehaut sorgte. Der festliche Jubiläumsabend in der Horst-
Haug-Halle bot ein vielseitiges musikalisches Programm mit 
Beiträgen des Jodlerclubs, des Trachtenvereins, der Gruppe 
Biiswend sowie der Musikschule und des Akkordeonorchesters 
Schwaigern. Bei gutem Essen, festlich gedeckten Tischen und 
fröhlicher Atmosphäre wurde gefeiert – mit einer ausgelasse-
nen Polonäse fand der Abend einen stimmungsvollen Ab-
schluss.

Ein besonderer Moment des Abends war die symbolträchtige 
Geschenkübergabe durch die Schweizer Delegation: Als Zeichen 
der Verbundenheit überreichten sie der Stadt Schwaigern einen 
großen Ahornbaum – den Baum der Freundschaft. Begleitet 
wurde die Geste von einem berührenden Spruch: „Wie ein 
Baum wurzelt wahre Freundschaft tief. Nicht ihre Größe macht 
sie stark, sondern die Tiefe ihrer Wurzeln.“ Ein starkes Sinnbild 
für die gewachsene Partnerschaft zwischen Nottwil und 
Schwaigern.
Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in 
der evangelischen Kirche, bei dem sich die Gäste aus Nottwil 
aktiv beteiligten. Im Anschluss fand ein Weißwurstfrühstück 
vor der Kirche statt.

Passend zum traditionellen „Rot-Weißen Frühstück“ erschienen 
viele in den Farben Rot und Weiß. Für die musikalische 
Begleitung sorgten die Musikgruppe Biiswend sowie die Blas-
kapelle Gemmingen und trugen damit maßgeblich zur festli-
chen Stimmung bei.
Ergänzt wurde das Programm durch Führungen durch die evan-
gelische Kirche, das Rathaus sowie den Weinkeller des Grafen 
von Neipperg. Diese gaben spannende Einblicke in die Ge-
schichte, Architektur und Traditionen der Stadt.
Das Wetter zeigte sich an allen Tagen von seiner besten Seite: 
strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen mach-
ten das gesamte Wochenende zu einem rundum gelungenen 
Erlebnis für alle Beteiligten.
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Beirat der Städtepartner-
schaften für die engagierte Planung und Begleitung. Ebenso 
bedanken wir uns bei allen weiteren Mitwirkenden, sowie den 
zahlreichen Helferinnen und Helfern im Vorder- und Hinter-
grund. Nur durch dieses gemeinsame Engagement wurde dieses 
besondere Festwochenende möglich.
Die Freundschaft zwischen Nottwil und Schwaigern ist mit 
diesem Wochenende noch ein Stück gewachsen – genau wie 
der Baum, der nun als bleibendes Zeichen unserer Verbindung 
Wurzeln schlagen darf.

Zu verschenken

Zu verschenken
Wer hat Bedarf?	Zu erfragen
lfd. Nr. 	 Gegenstand	�  unter Tel.
71 			  Meyers Enzyklopädisches Lexikon 
			   in 32 Bänden� 7119
Wer etwas zu verschenken hat, darf dies gerne das Bürgermeis-
teramt Schwaigern (Zimmer E.04 oder Tel. 2127, Frau Haber-
kern) wissen lassen. Bekanntgaben in dieser Rubrik sind 
selbstverständlich kostenfrei.

Umwelt- & Klimaschutz

Hochwasser und Starkregen – was tun?
Die Ausstellung „Wenn das 
Wasser kommt“ vom 26.09. 
bis 24.10.2025 zu den übli-
chen Öffnungszeiten im Rat-
haus Schwaigern, thematisiert 
umfassend die Herausforde-
rungen, die durch Hochwasser 
und Starkregenereignisse ent-
stehen. 
Vorträge von Frau Dr. Ing. 
Nina Winkler und Herrn Claus 

Rehder am 10.10. um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
stellen einen Höhepunkt der Ausstellung dar und bieten den 
Besuchern die Möglichkeit, sich intensiv mit den Herausforde-
rungen und Lösungsansätzen im Bereich Hochwasserschutz 
und Starkregen auseinanderzusetzen. 
Frau Dr. Ing. Nina Winkler wird in ihrem Vortrag die Entstehung 
von Starkregenereignissen detailliert erläutern, deren charak-
teristische Merkmale herausarbeiten und die Modellierung 
dieser Extremwetterereignisse thematisieren. Außerdem stellt 
sie das Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg 
vor, das eine Gefährdungsanalyse, Risikoanalyse sowie ein 
Handlungskonzept umfasst.
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Landratsamt Heilbronn

Neue Abfalltonnen für Schwaigern –  
Auslieferung 10. – 15.11.25

Wichtige Informationen zum 
neuen Abfallsammelsystem
Im Oktober beginnt im Land-
kreis Heilbronn die Verteilung 
der insgesamt knapp 350.000 
neuen Restabfall- und Bioab-
fallbehälter sowie der Gelben 
Tonnen. Die Auslieferung er-
folgt durch eine Spezialfirma 
für Behälterverteilung ab-

schnittsweise nach Ortschaften.
In Schwaigern werden die Abfallbehälter vom 10.11. – 
15.11.2025 ausgeliefert.
Rest- und Bioabfallbehälter werden dabei gemeinsam geliefert, 
die Gelbe Tonne wird separat, aber im gleichen Zeitraum ver-
teilt. Auch innerhalb einer Nachbarschaft kann es daher vor-
kommen, dass die Behälter zeitversetzt geliefert werden. Die 
Abfallwirtschaft Landkreis Heilbronn bittet in diesem Fall vor 
einer Kontaktaufnahme um Verständnis und ein paar Tage Ge-
duld. Auch ist zu beachten, dass es witterungsbedingt oder 
aufgrund anderer Umstände zu kurzfristigen Planänderungen 
kommen kann.
Viele weitere Informationen hierzu finden Sie unter www. 
aw-landkreis-heilbronn.de

Abteilung 1 Schwaigern
Am Montag, 06.10., findet um 20 Uhr eine Übung für die 
Maschinisten statt.
DANKE!
Herzlichen Dank an alle Besucherinnen und Besucher, die un-
seren Tag der offenen Tür zu einem besonderen Erlebnis ge-
macht haben. Ebenso ein herzliches Dankeschön den ganzen 
Helferinnen und Helfern sowie allen Unterstützern, die diesen 
Tag erst möglich gemacht haben.

Abteilung 2 Massenbach
Abteilungsübungen 
Am 10. und 17. Oktober finden jeweils um 20.00 Uhr Abtei-
lungsübungen statt. Treffpunkt Feuerwehrhaus in Einsatzklei-
dung.
Altersabteilung
Besuch aus Massenbach. Die Altersabteilung begrüßt am 
04.10. die Massenbacher aus Franken. Hierzu laden wir die 
restlichen Massenbacher Kammeraden und Kameradinnen ab 
17.00 Uhr zum gemütlichen Beisammensein im Feuerwehrhaus 
recht herzlich ein. Anmeldung bitte bei Helmut.

Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendreferat
Jugendtreff am Bahnhof
Die Öffnungszeiten im Jugendtreff
Dienstag, 7.10.
12.30 – 14.00 Uhr Mittagstreff
16.00 – 19.00 Uhr �Backnachmittag und  

Offener Treff

Mittwoch, 8.10.
12.30 – 14.00 Uhr Mittagstreff
15.00 – 17.00 Uhr Spielmobil auf dem Skateplatz
(Dieses Angebot findet nur bei trockenem Wetter statt.)
17.30 – 18.30 Uhr Offener Treff
Freitag, 10.10.
12.30 – 15.00 Uhr Mittagstreff
17.00 – 20.00 Uhr Bistro Abend
Ihr findet uns im Bahnhofsgebäude in der Stettener Straße 1. 
Beide Eingänge (Erdgeschoss und erstes Stockwerk) liegen 
nebeneinander auf der Seite zu den Gleisen. 
Telefonisch erreichbar sind wir während der Öffnungszeiten 
unter folgender Telefonnummer: 810 79 46. 
E-Mail: b1schwaigern@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Instagram: b1_schwaigern 
Die Anmeldung zu unserem B1-Newsletter ist auf unserer 
Webseite per E-Mail möglich. Der Newsletter informiert früh-
zeitig über Angebote, Events und Aktionen im B1, enthält 
Rückblicke und Ausblicke und gibt einen Einblick in die Kinder- 
Jugend- und Familienarbeit des B1 Schwaigern. Der Newsletter 
wird im Abstand von drei Wochen regelmäßig versendet.
www.b1schwaigern.de 
Wir freuen uns auf euren Besuch im B1! 

Kindergärten und Schulen

Kindergärten Spatzennest und Biberbau und 
Krainbachhofkinder Massenbach
Rückblick Kinderkleider- und Spielzeugbasar am 
28.09.2025
Wir möchten DANKE sagen bei allen helfenden Händen. Ohne 
die Verkäufer/innen, die Torten- und Kuchenbäcker/innen, das 
Aufbau- und Abbauteam und natürlich die Besucher/innen 
wäre kein so schöner erfolgreicher Basar zustande gekommen. 
Der Erlös durch Getränke- und Kuchenverkauf und die Stand-
gebühren der Verkäufer/innen kommen den Kindern der 
Massenbacher Kindergärten zugute. 
Die Elternbeiräte der Kindergärten Biberbau, Spatzennest und 
Krainbachhofkinder

Leintal-Schule Schwaigern
Drittes Graffiti-Projekt an der Leintal-
Schule
Am Freitag, den 26.09.2025 haben Schüler 
aus der VKL Klasse und aus der G 9 eine Wand 
mit einem Graffiti-Kunstwerk gestaltet. Als 

Vorarbeit im Unterricht wurde 
der Schriftzug in Skizzen und 
Entwürfen ausprobiert und so 
das Piece mit dem passenden 
Background entwickelt. Be-
reits zum dritten Mal gab Graf-
fiti-Künstler Kevin Fink und 
die Kunstlehrerin Angelika 
Braig das Handwerkszeug zum 
Graffitisprayen an Schüler der 
Leintalschule weiter. Nun er-
strahlt die vorher triste und 
graue Betonfußballwand in 
kräftigen Farben mit dem pas-
senden Schriftzug „Tooor“, der 
noch mehr motiviert, die Fuß-
ballwand eifrig zu nutzen.
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Mediathek

Mediathek
Unser Büchertipp:
Anna Maschick: Wenn du es heimlich machen willst, musst 
du die Schafe töten
Mit einem heimlich geschlachteten Schaf beginnt der Blick in 
die Innereien einer Familie. Hier rührt die Urgroßmutter das 
Blut für die Würste, der Großonkel schläft fünfzehn Jahre lang, 
und die Großmutter stiehlt nachts die Ziegel vom Dach. Am 
Ende steht die Urenkelin Alma und fügt die Einzelteile der 
Familiengeschichte zusammen: vom kargen Alltag auf einem 
Bauernhof an der Nordsee über den Krieg und den Neuanfang 
fern der Heimat bis in die Gegenwart, in der die Großmutter 
ins Heim muss und Alma versteht, dass sie das letzte Glied in 
der familiären Kette ist.
Schließtag Mediathek am Samstag 04.10.2025 – Brückentag
Öffnungszeiten der Mediathek
Dienstag		  09.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch		  14.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag	 09.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr
Freitag			  15.00 – 18.00 Uhr
Samstag		  10.00 – 12.00 Uhr

Musikschule

Musikschule Schwaigern
Freie Plätze
- �Musikkäfer ab 6 Monate bis 18 Monate, donnerstags 

10.30 Uhr, im Kinder- und Familienzentrum Stettener Straße 
1 (im Bahnhof)

- �Musikfrösche ab 3 Jahre mit 1 Elternteil, donnerstags 
14.00 Uhr, im KiFaZ Stettener Straße 1 (im Bahnhof)

- Gitarre dienstags und mittwochs in Schwaigern
- Geige mittwochs in Schwaigern	
- Klavier montags 14 Uhr in Schwaigern
Weitere Informationen unter Tel. 0151/18653315 oder E-Mail: 
musikschule@schwaigern.de	

Volkshochschule

vhs Unterland
Bei folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze!
Englisch A2.2 (252SW40626)
Mo, 06.10., 17.45 – 19.15 Uhr, 12-mal, Frizhalle Mehrzweck-
raum 1 (80 €)
Disc Golf Schnupperkurs für Erwachsene und Kinder ab 
10 Jahren (252SW30285)
Mi, 08.10., 17.30 – 19.30 Uhr, 2-mal, TSV Massenbach (18 €)
Acryl: Collagen mit Gold und Silber (252SW20730)
Fr, 10.10., 17.00 – 20.00 Uhr, 2-mal, Leintal-Schule (53 €)
Drucken mit der Gelli Plate (252SW20780)
Do, 09.10., 18.30 – 21.30 Uhr, 3-mal, Stadtkelter Bürgertreff 
(89 €)
Keramik bemalen Ob Becher, Teller oder Schale, gestalte 
dein individuelles Unikat (252SW2082...)
Fr, 10.10., 18.00 – 21.00 Uhr, Grundschule Massenbach (41 €)
Fr, 17.10., 18.00 – 21.00 Uhr, Grundschule Massenbach (41 €)
Sa, 18.10., 15.00 – 18.00 Uhr, Grundschule Massenbach (41 €)
Indische Küche: Geflügel und Fleisch (252SW30550)
Mi, 15.10., 18.00 – 21.30 Uhr, Sonnenberg SBBZ-L Küche C 1.2 
(34 €)

Bowls: der Trend der modernen Küche Bunte Schüsseln 
voller Nährstoffe zubereiten (252SW30530)
Fr, 17.10., 18.00 – 21.30 Uhr, Sonnenberg SBBZ-L Küche C 1.2 
(28 €)
Französisch A1.2 für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen 
(252SW40810)
Mo, 20.10., 18.00 – 19.30 Uhr, 8-mal, Leintal-Schule (53 €)
Treffpunkt Acryl (252SW20732)
Mo, 20.10., 18.00 – 21.00 Uhr, 7-mal, Leintal-Schule (185 €) 
Vorzeitig in (Alters-)Rente, wie geht das? (252SW10477)
Do, 23.10., 19.00 – 20.30 Uhr, Stadtkelter Bürgertreff (7,50 €)
Halloween – Hex Hex, die Hexen sind los... für Kinder von 
7 – 11 Jahren (252SW21075)
Sa, 25.10., 14.00 – 17.00 Uhr, Stadtkelter Bürgertreff (23 €) 
Nähere Informationen zu den Kursangeboten erhalten Sie per-
sönlich immer dienstags von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Büro der 
VHS Unterland (Stadtkelter, Eingang Bürgertreff), sowie nach 
Vereinbarung. In den Schulferien ist das Büro nicht besetzt. 
Gerne können Sie sich auch telefonisch oder per E-Mail anmelden 
und informieren (0172-9634511, schwaigern@vhs-unterland.
de). Weitere Angebote der vhs Unterland finden sie unter  
vhs-unterland.de

Große Freude über Ausschüttungen der Heide-
linde und Günter Hofstetter Stiftung
Im Namen der Heidelinde und Günter Hofstetter Stiftung über-
gaben die Stiftungsräte Holger Stengel und Martin Feucht 
Spenden im Gegenwert von 19.600  Euro an gemeinnützige 
Organisationen aus dem Raum Schwaigern und Umgebung. Die 
symbolische Scheckübergabe fand am 22.09.2025 in der evan-
gelischen Johanneskirche in Schwaigern statt.

Die sechs Empfänger, allesamt für ihre engagierte Arbeit im 
sozialen und kirchlichen Bereich bekannt, konnten sich über 
folgende Beträge freuen:
• �12.000  Euro erhielt die Familienherberge Lebensweg aus 

Illingen-Schützingen für ihr herausragendes Engagement für 
schwer mehrfach behinderte Kinder. Initiatorin Karin Eck-
stein zeigte sich überglücklich: „Dieser Betrag bedeutet für 
uns eine große Hilfe und trägt dazu bei, unser in Süd-
deutschland einzigartiges Angebot zur Entlastung von Fami-
lien mit schwerkranken Kindern weiterhin aufrecht zu erhal-
ten. Wir sind sehr dankbar, dass die Heidelinde und Günter 
Hofstetter Stiftung unsere Arbeit in dieser Form unter-
stützt.“

• �3.200 Euro flossen an die evangelische Kirchengemeinde in 
Schwaigern. Die Gelder kommen dem evangelischen Kinder-
garten und weiteren kirchlichen Zwecken zugute.
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• �2.000 Euro erhielt der Förderverein der evangelischen Stadt-
kirche Schwaigern. Der Betrag wird für dringend notwendige 
Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten an der histo-
risch bedeutenden Johanneskirche verwendet.

• �Beträge in Höhe von je 800 Euro gingen an die Suchtkran-
kenhilfe Schwaigern, den Ortsverein des DRK Schwaigern und 
an die städtischen Kindergärten in Schwaigern.

Die Spenden wurden von allen Empfängern mit großer Freude 
angenommen. „Die Heidelinde und Günter Hofstetter Stiftung 
möchte mit ihren Ausschüttungen die sozialen Strukturen in 
der Region nachhaltig stärken“, erklärte Holger Stengel, Vor-
sitzender des Stiftungsrats, bei der Übergabe der Schecks. Den 
Stiftern Heidelinde und Günter Hofstetter war es ein großes 
Anliegen, den Menschen etwas vom eigenen Erfolg zurückzu-
geben und das Gemeinwohl in der Region dauerhaft zu fördern. 
Die zu diesem Zweck ins Leben gerufene Stiftung schüttet seit 
ihrer Gründung in 2010 jedes Jahr ihre Erträge an verschiedene 
gemeinnützige Einrichtungen im Raum Schwaigern und Umge-
bung aus.

Evang. Kirchengemeinden
Sonntag, 05.10.2025, 15. So. n. Trinitatis
Schwaigern:
Pfarramt 1 – Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop, Tel. 07138-920600, 
E-Mail: ralf.rohrbach-koop@elkw.de.
Vikar Kilian Schrenk, Tel. 01575/6168630, E-Mail: kilian.
schrenk@elkw.de.
Pfarramt 2 – Pfarrerin Sonja Binder, Tel. 0178/819 9542,  
E-Mail: sonja.binder@elkw.de.
Pfarramtssekretariat: 
Nicole Wößner-Wagner, Tel. 07138-920600, E-Mail-Adresse: 
pfarramt.schwaigern@elkw.de 
Öffnungszeiten: Mo. 09.30 Uhr – 11.30 Uhr und Do. 15.30 Uhr – 
17.30 Uhr. 
Das Pfarrsekretariat ist zu den Öffnungszeiten telefonisch und 
außerhalb der Öffnungszeiten per Mail erreichbar.
Kirchenpflege: 
Kirchenpflegerin Anja Decker Tel. 07138/8129265, E-Mail: 
anja.decker@elkw.de (erreichbar von Montag bis Donnerstag)
Kirche: 
täglich geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr (außer donnerstags)
Sonntag, 05.10.
	 10.40 Uhr	Gottesdienst mit Pfr. Rohrbach-Koop
Dienstag, 07.10.
	 19.00 Uhr	Bibelprojekt, Gemeindehaus
	 20.15 Uhr	Konfi-Elternabend, Gemeindehaus
Mittwoch, 08.10.
	 09.00 Uhr	Ök. Wanderung, Treffpunkt Kirchplatz
	 09.00 Uhr	 Spielkreis „Schlossknirpse“, Jugendräume
	 15.00 Uhr	Konfiunterricht Nord, Jugendräume
	 16.30 Uhr	Konfiunterricht Süd, Gemeindehaus
	 18.00 Uhr	 Jungschar „Wilde Hühner“, Jugendräume
Donnerstag, 09.10.
	 20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe, Gemeindehaus
Erntedank
Am Sonntag, 12. Oktober feiern wir Erntedank. Über Gaben 
für den Altarschmuck freuen wir uns sehr! Wer gerne Früchte, 
Gemüse, Kartoffeln, Kürbis oder Blumen bringen will, darf 
diese am Freitag, 10.10., 10 – 18 Uhr und am Samstag 11.10., 
10 – 12 Uhr in der Kirche im Eingangsbereich abstellen. Gerne 
dürfen das auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Mehl, Zu-
cker, Reis, Säfte, usw. sein.
Die Spenden gehen in diesem Jahr wieder an die Tafel der Dia-
konischen Bezirksstelle Brackenheim. Herzlichen Dank für alles 
was Sie geben und an dieser Stelle schon die Einladung zum 
Erntedank-Familiengottesdienst um 10.00 Uhr und anschlie-
ßendem Mittagessen hinter der Kirche!
Ök. Seniorennachmittag
Herzliche Einladung zum ök. Seniorennachmittag am 12.10. 
um 14.00 Uhr im Martinssaal

Stadtrallye
Der Luther Code – allein gegen das System
Vom 10.10. – 31.10. findet ein Escape Game durch Schwai-
gern statt. Für die Betreuung der Stationen suchen wir histo-
risch interessierte Freiwillige, die stundenweise ansprechbar 
sind. Nähere Informationen beim Koordinator Norbert 
Holderrieth, Tel. 0172-7931237
Wanted! KGR-Candidates! Very last minute!
Hat Kirche für Sie in Schwaigern Zukunft? Dann seien Sie da-
bei, Ihre Kirche zu gestalten und springen Sie auf! Oder moti-
vieren Sie einen Ersatzspieler! Nach letzten Absagen benötigen 
wir noch letzte Kandidaten, damit unser Team vollzählig nomi-
niert werden kann und zur Wahl aufmarschieren kann. In der 
nächsten Saison können wir so viel gestalten wie kaum zuvor. 
Bis zum 10.10. muss unser Team vollständig sein. Nachmel-
dungen beim Pfarramt. Tel. 920600 oder direkt bei Pfarrer 
(Ralf.Rohrbach-Koop@elkw.de – Tel. 920602).

Ev. Kirchengemeinde 
Massenbach – Massenbachhausen mit CVJM
Pfarrerin Carolin Kirchner
E-Mail: carolin.kirchner@elkw.de, Tel. 07138/920663
Pfarrerin Sonja Binder
E-Mail: sonja.binder@elkw.de, Tel. 0178/8199542
Gemeindebüro
Ute Rempp, dienstags und donnerstags 09.00 – 12.00  Uhr,  
E-Mail: Gemeindebuero.Massenbach@elkw.de, Telefon 07138/ 
920663, Homepage: www.kirche-massenbach.de.
Sonntag, 05. Oktober
	 10.00 Uhr	Abendmahlsgottesdienst im Gemeindezentrum 

Massenbachhausen (Pfarrerin Binder)
		  anschl. Ständerling
	 10.00 Uhr	Kindergottesdienst, Arche Mb
Montag, 06. Oktober
	 18.30 Uhr	 Friedensgebet am Montag vor der Georgskirche 

Mb
Mittwoch, 08. Oktober
	 09.15 Uhr	Bibelgesprächskreis MBH, Gemeindezentrum 

Mbh
	 17.00 Uhr	Konfirmandenunterricht, Arche Mb
	 18.00 Uhr	 Jungschar, Arche Mb 
Donnerstag, 09. Oktober
	 19.00 Uhr	 Teenkreis, Arche Mb
Erntedank
Wir blicken zurück auf einen wunderschönen Erntedank-Gottes-
dienst und auf ein buntes Gemeindefest und sagen ganz herz-
lich DANKE: den Kindern und den Kindergartenteams unserer 
Kindergärten Biberbau und Spatzennest für die Gestaltung 
unseres Gottesdienstes, allen Spenderinnen und Spendern der 
Erntegaben, die wir an die Diakonische Jugendhilfe Kleingar-
tach weitergeben durften, und allen Mitwirkenden im Gottes-
dienst und beim Gemeindefest!
Spenden für die Tafelläden
Im Eingang der Georgskirche, die täglich von 9 – 19 Uhr zur 
stillen Einkehr geöffnet ist, steht weiterhin ein Spendenkorb, 
in den Sie haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel als Spende 
für unsere Tafelläden einlegen können. Gerne dürfen Sie auch 
zu den Gottesdiensten im Gemeindezentrum Massenbachhau-
sen Ihre Spenden mitbringen. Wir bringen diese dann nach 
Massenbach. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ev. Kirchengemeinde Stetten am Heuchelberg 
(www.kirche-stetten.de)
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
E-Mail: Christa.Albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: Annette Schukraft Di. + Do. 09.30 – 12.00 Uhr
Pfarramt, Claudiusgasse 1, Tel. 6285
E-Mail: Pfarramt.Stetten-Niederhofen@elkw.de
Freitag, 03.10. 
	 17.00 –	18.00 Uhr Abgabe der Erntedankgaben (Kirche)
	ab 10.00 Uhr	 Christustag – 69. Ludwig-Hofacker-Konferenz in 

Heilbronn, Kilianskirche. Thema: Mit Mut von 
Jesus reden.

Samstag, 04.10.
	 10.00 –	12.00 Uhr Abgabe der Erntedankgaben (Kirche)
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Sonntag, 05.10.
	 10.00 Uhr	 Erntedank-Familiengottesdienst mit dem Kin-

dergarten und Pfarrerin Albrecht, im Anschluss 
Maultaschenessen mit ChriS. Opferzweck: Diako-
nissenmutterhaus Stuttgart und Orgelreinigung

Dienstag, 07.10.
	 09.30 Uhr	 Spielkreis im Gemeindehaus: Kartoffeldruck. 

Infos bei Alina Gräßle, Tel.: 6904388 
	 19.00 Uhr	Friedensgebet in der Kirche
	 20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Mittwoch, 08.10.
	 15.00 –	16.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemein-

desaal in Niederhofen 
	 16.45 –	18.15 Uhr Präsenzzeit von Pfarrerin Albrecht im 

Pfarramt in Stetten	
Donnerstag, 09.10.
	 20.00 Uhr	Kirchenchorprobe im Gemeindehaus
Kinderbibeltage „Das geheimnisvolle Logbuch“ – Herzliche 
Einladung
In diesen Tagen werden die Einladungen für die Kinderbibel-
tage in den Herbstferien verteilt. Herzlich eingeladen sind alle 
Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse! Anmeldestart ist ab sofort. 
Die Einladungen liegen an folgenden Orten aus: In den Ge-
meindehäusern und Kirchen in Stetten und Niederhofen, bei 
den Bäckereien Heilmayr und Kipp und beim Getränkemarkt 
Kümmerle in Stetten. Die Einladung findet ihr außerdem auf 
den Homepages der ev. Kirchengemeinden Stetten (www.
kirche-stetten.de) und Niederhofen (www.kirche-niederhofen.
de). Werft eure Anmeldungen dann einfach in den KiBiTa-Brief-
kasten in der Grundschule, in die Briefkästen der Pfarrämter in 
Stetten (KiBiTa-Briefkasten) oder Niederhofen oder bei R. 
Weißert, Zabergäustr. 47 in Niederhofen ein. Die Mitarbeiten-
den der Kinderbibeltage freuen sich auf euch!
Auflegung Haushaltsplan 
Der Haushaltsplan 2025 liegt von Dienstag, 7.10., bis Diens-
tag, 14.10., im Pfarramt zur Einsichtnahme auf, zu den übli-
chen Bürozeiten (Di. und Do.). Bitte melden Sie sich für eine 
Einsichtnahme außerhalb dieser Zeiten telefonisch an bei 
Dieter Schilling (Tel. 07138/67863) oder Rebekka Wartha (Tel. 
07138/2369636).
bike for bibles – Konfis suchen Sponsoren
Am Sonntag, 12. Oktober, ist es wieder soweit: die Aktion 
bike for bibles startet im Kirchenbezirk Brackenheim. Auch die 
Konfirmanden und weitere Jugendliche aus Stetten fahren ei-
nen Rundkurs von 35 km durch unseren Kirchenbezirk, erleben 
verschiedene Aufgaben an diversen Stationen und sammeln 
Punkte.
Im Vorfeld suchen sie sich Sponsoren, die entweder einen Fest-
betrag geben oder einen Betrag pro Punkt, der zwischen 
20  Cent und 1,50  Euro liegen kann. Der „erradelte“ Erlös 
kommt dem Projekt der Weltbibelhilfe in Peru „Pan de vida“ 
(Brot des Lebens) zugute. An vielen Stellen innerhalb der pe-
ruanischen Armenviertel bekommen Kinder und Jugendliche 
durch unsere Spenden eine warme Mahlzeit, medizinische Be-
treuung und Schulunterricht finanziert. Gemeinsam singen, 
spielen, beten und auf die Bibel hören – so will „Pan de vida“ 
Kindern und Jugendlichen im doppelten Sinne Brot des Lebens 
schenken. Bitte unterstützen Sie die Jugendlichen durch Ihr 
Sponsoring.
Wir bitten freundlich um Erntedankgaben
Zum Schmücken der Kirche bitten wir auch in diesem Jahr 
wieder freundlich um Erntedankgaben für den Erntedank-Got-
tesdienst, die Sie am Freitag, 03.10., von 17.00 bis 18.00 Uhr 
und am Samstag, 04.10., von 10.00 bis 12.00 Uhr an der 
Kirche (im Foyer am Westeingang oder im Flur bei der Sakris-
tei) abgeben können. Auch wer keinen Garten und keine eige-
nen Früchte hat, kann etwas zum Erntedankaltar beitragen. Wir 
bitten ganz besonders auch um Lebensmittel, die länger halt-
bar sind, wie z. B. Nudeln, Reis. Die Gaben kommen nach 
Kleingartach zur Diakonischen Jugendhilfe.
Vorschau – KiBiTa-Mitarbeitertreffen
Unser nächstes Vorbereitungstreffen findet statt am Montag, 
13. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Saal im Gemeindehaus in 
Stetten. Herzliche Einladung an alle Mitarbeitenden!
Die nächsten Gottesdienste:
12.10., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Prädikant Endres

19.10., 10.00 Uhr: Distrikt-Männergottesdienst in der Schwai-
gerner Kirche mit Pfarrer Rohrbach-Koop	
Christliche Kinder- und Jugendarbeit Stetten
jeweils im Jugendraum des Gemeindehauses
Montag, 06.10.
	 17.30 –	19.00 Uhr Bubenjungschar (2. – 7. Klasse)
Dienstag, 07.10.
	 19.00 Uhr	 Jugendbund Move 
Donnerstag, 09.10.
	 16.15 Uhr	Kinderstunde
	 19.30 Uhr	 Jugendkreis Online 

Niederhofen
Pfarrerin Christa Albrecht, Tel. 07131/7241676
E-Mail: christa.albrecht@elkw.de
Gemeindebüro: Simone Schilling Mi. 08.30 – 11.30 Uhr, 
Telefon 67420, E-Mail: Gemeindebuero.Niederhofen@elkw.de
Internet: www.kirche-niederhofen.de
Freitag, 3.10.25 – Keine Bibelstunde
Sonntag, 5.10.25
	 10.00 Uhr	Gottesdienst Prädikant Heinz Kümmerle
		 Opferzweck: eigene Gemeinde
	 10.00 Uhr	Kinderkirche im Kindergarten
Mittwoch, 8.10.25
	 9.00 Uhr	 Frauengesprächskreis im Gemeindesaal
	 9.45 Uhr	MiniTreff im Jugendraum
	 15.00 Uhr	Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal in 

Niederhofen
	 16.45 Uhr	 Präsenzzeit Pfarrerin Albrecht im Gemeindesaal 

in Niederhofen (bis 18.15 Uhr)
	 19.30 Uhr	Kirchenwahl Sitzung Ortswahlausschuss im Ge-

meindesaal
Donnerstag, 9.10.25
	 18.30 Uhr	 Friedensgebet in der Kirche
	 19.00 Uhr	GOD WUD im Jugendraum
Jugendgruppen (im Jugendraum UG Kindergarten)
Freitag
	 17.30 Uhr Mädchenjungschar
	 20.00 Uhr Jugendkreis
Montag	
	 17.45 Uhr Bubenjungschar
Mittwoch	
	 16.30 Uhr Kinderstunde
	 19.30 Uhr Jugendbund
Nächste Gottesdienste:
5.10.	 10.00 Uhr	Gottesdienst mit Prädikant Kümmerle
12.10.	 10.30 Uhr	 TRIO-Gottesdienst gemeinsam mit 

Stetten mit dem Musikteam und M. 
Lüdemann

19.10.	 10.00 Uhr	Distriktsgottesdienst zum Männersonn-
tag in Schwaigern mit Pfarrer Rohrbach-
Koop

Erntedankfest – Herzlichen Dank!
Am Sonntag konnten wir in Niederhofen einen schönen Ernte-
dankgottesdienst in der reich geschmückten Kirche mit Kinder-
garten und Musikteam feiern. Anschließend gab es bei zwar 
kaltem, aber trockenem Wetter leckere Pizza und Saitenwurst 
im Weck auf dem schön dekorierten Kirchhof. Es war ein sehr 
schönes Fest und wir möchten allen herzlich danken, die das 
durch Ihre Mithilfe, Sachspenden oder einfach das Mitfeiern, 
so möglich gemacht haben!! Die Mitarbeiterinnen der Mitter-
nachtsmission haben sich sehr über die Gaben gefreut.
Auflegung Haushaltsplan 2025 und Rechnungsabschluss 
2024
Der Haushaltsplan 2025 und der Rechnungsabschlusses 2024 
liegen vom 29.9. – 7.10. bei der Kirchenpflege aus. Bitte mel-
den Sie sich vorher telefonisch bei Anja Decker unter Tel. 
07138/8129265 an.
Bike for bibles – Konfis suchen Sponsoren
Am Sonntag, 12.10. startet wieder die Aktion „bike for bibles“ 
im Kirchenbezirk Brackenheim. Auch unser Konfirmand und 
weitere Jugendliche aus Niederhofen fahren einen Rundkurs 
von ca. 35 km durch unseren Kirchenbezirk, erledigen ver-
schiedene Aufgaben an 10 Stationen und sammeln Punkte. Im 
Vorfeld suchen sie Sponsoren, die entweder einen Festbetrag 
geben oder einen Betrag pro Punkt. Der „erradelte“ Erlös 
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kommt dem Projekt der Weltbibelhilfe in Peru „Pan de vida“ 
zugute. Dadurch bekommen Kinder und Jugendliche eine 
warme Mahlzeit, medizinische Betreuung und Schulunterricht 
finanziert. Bitte unterstützen Sie die Jugendlichen durch Ihr 
Sponsoring.
Kinderbibeltage „Das geheimnisvolle Logbuch“ – HERZ
LICHE EINLADUNG
In diesen Tagen werden die Einladungen für die Kinderbibel-
tage in den Herbstferien verteilt. Herzlich eingeladen sind 
alle Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse! Anmeldestart ist ab 
sofort. Die Einladungen liegen an folgenden Orten aus: In den 
Gemeindehäusern und Kirchen in Stetten und Niederhofen, bei 
den Bäckereien Heilmayr und Kipp und beim Getränkemarkt 
Kümmerle in Stetten.
Die Einladung findet ihr außerdem auf den Homepages der ev. 
Kirchengemeinden Stetten (www.kirche-stetten.de) und Nie-
derhofen (www.kirche-niederhofen.de). Werft eure Anmeldun-
gen dann einfach in den KiBiTa-Briefkasten in der Grund-
schule, in die Briefkästen der Pfarrämter in Stetten (KiBiTa-
Briefkasten) oder Niederhofen oder bei R. Weißert, 

Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
Sa., 04.10. Dankesabend 10 Jahre F4, ab 17.30 Uhr, mit Es-
sen, Getränken, Fotos, Lobpreis, Berichten und Erfahrungen 
mit Gott im Talkformat, Weinbar, ...
So., 05.10. Gottesdienst, 18 Uhr, mit Abendmahl 
Di., 07.10. Bibel & Brezel, 9.30 Uhr
Mi., 08.10. Stufen des Lebens, 19.30 Uhr
Do., 09.10. Stufen des Lebens, 9:30 & 19.30 Uhr
Mittwoch, Teenkreis (13 – 16 Jahre), 19 – 21 Uhr
Donnerstag, Spielkreis Zwergentreff (für Kinder von 0 – 3 Jah-
ren in Begleitung eines Erwachsenen), 9.30 – 10.45 Uhr
Donnerstag, Mädchenjungschar (8 – 13 Jahre), 17.45 – 19.15 Uhr
Freitag, Kleine Kinderstunde (Kindergarten-Alter), 16.30 – 
17.30 Uhr
Freitag, Große Kinderstunde (1. u. 2. Klasse), 16.30 – 17.30 Uhr
Freitag, Bubenjungschar (8 – 13 Jahre), 18.00 – 19.30 Uhr
Freitag, Jugendbund DJ – Discover Jesus (ab 16 Jahre), 20 Uhr
...für Menschen aus der Ukraine, Kontakt: Arthur Trenken-
schuh, Tel. 0157/7262 3754
Andachts-Telefon 07138/2369 750 
F4 hilft... Du hast Fragen, Nöte, Sorgen? Oder du brauchst 
Hilfe und Unterstützung? Dann melde dich!
Armin Schmalzhaf, Tel. 0178/3637 365, 
E-Mail: armin.schmalzhaf@lgv-schwaigern.de
Sonja Bay, Tel. 0174/966 5002 oder 
E-Mail: sonja.bay@lgv-schwaigern.de.
Mark Bühner, Tel. 0157/3723 4570 oder 07138/2369645,
E-Mail: mark.buehner@lgv.org.

Liebenzeller Gemeinschaft Stetten
Sonntag, 05. Oktober
	 20.00 Uhr Gemeinschaftsstunde mit Daniel Schmalzhaf
Herzliche Einladung zur Oasenzeit! Zeit der Stille am Abend, 
am Donnerstag, 16.10., von 20 – 21 Uhr: Zur Ruhe kommen – 
einen Bibeltext betrachten – sich ansprechen lassen. Leitung 
und Infos: Pastoraldiakonin Ute Kolewe, Tel. 07138/8179130. 
Anmeldung erwünscht.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Massenbach
Johann-Sebastian-Bach-Straße 32
Ansprechpartner: Dominik Tocha 
Mail: dominik.tocha@efg-massenbach.de 
Tel: 07138/1310, Homepage: www.efg-massenbach.de
So. 05.10. 
	 10.00 Uhr Gottesdienst (Erntedank)
	 10.15 Uhr Kindergottesdienst
Di. 07.10.
	 10.00 Uhr Spielkreis
Mi. 08.10.
	 17.00 Uhr Kinderstunde (bis 18.00 Uhr)

Katholische Seelsorge „Im Leintal“
http://se-im-leintal.drs.de 
Pastoralreferentin Tamara Beck, Tel. 07138/7142 
Kath. Pfarramt St. Martinus Schwaigern,
Weststr. 7, E-Mail stmartinus.schwaigern@drs.de,
Telefon 07138/7142, Dienstag 9 – 12  Uhr, Mittwoch 10 – 
12 Uhr, Donnerstag 15.30 – 17.30 Uhr 

Kath. Pfarramt, St. Kilian, Schulstr. 5, Massenbachhausen, 
Urlaub 15. bis 26.09.

Kath. Pfarrbüro Leingarten, Bergstr. 1, Tel. 07131/401504,  
Mo. 9 – 12 Uhr, Di. 15 – 18 Uhr, Do. 9 – 12 Uhr

Gottesdienstzeiten
Samstag, 04.10. 
	 18.30 Uhr	 Vorabendmesse St. Pankratius Leingarten
Sonntag, 05.10.
	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier St. Kilian Massenbachhausen
	 10.30 Uhr	 Erntedankgottesdienst St. Martinus Schwaigern
Montag, 06.10. 
	 18.00 Uhr	Rosenkranz St. Pankratius Leingarten
In Schwaigern feiern wir Erntedank am 5. Oktober. An diesem 
Wochenende wird Pfarrvikar Joel Nirmalraj den priesterlichen 
Dienst in unserer Seelsorgeeinheit übernehmen. Wir begrüßen 
freuen uns die Gottesdienste mit ihm zu feiern und ihn im 
Leintal zu begrüßen.
Klosterfahrt
Die Klosterfahrt ist ausgebucht. Falls Sie doch nicht mitreisen 
können, bitten wir um schnelle Rückmeldung, damit ggf. 
jemand von der Warteliste nachrücken kann.
Geänderte Abfahrtszeiten: 
06.30 Uhr Rathaus Massenbachhausen
06.35 Uhr Massenbach Volksbank
06.45 Uhr Schwaigern St. Martinus Weststraße
07.00 Uhr Schluchtern ev.Kirche
Martinssaalbelegung – Gruppen der Gemeinde
Dienstag 		  19.30 Uhr 	 Frauengymnastik
Donnerstag	 14.30 Uhr 	 Spielen und Plaudern 
				    20.00 Uhr		 Gemeindechor
Freitag 		  18.00 Uhr 	 Minis
Liebe Blockflötenfreundinnen und -freunde!
Für unser neues Ensemble suchen wir Mitspieler*innen. Wir 
freuen uns über alle zwischen 12 und 99 Jahren, die gerne 
gemeinsam die bunte Blockflötenliteratur aus verschiedenen 
Jahrhunderten entdecken – von der Renaissance bis heute. 
Herzliche Einladung zum Mitmachen! Ort: im Versammlungs-
raum von St. Martinus, Schwaigern. Zeit: immer am 2. Freitag 
im Monat, 18 Uhr. Start: 10. Oktober 2025. 
Kontakt: Ulrike Rembold, u.rembold@web.de
Ökumenischer Seniorennachmittag
Am Sonntag 12. Oktober sind wieder alle Gemeindemitglieder 
(ab 75 Jahre) der ev. Kirchengemeinde Schwaigern und der 
kath. Kirchengemeinde St. Martinus zum ökumenischen Senio-
rennachmittag eingeladen. Ab 14 Uhr im Martinssaal ist Zeit 
für Begegnung, Kaffee und Kuchen. Verschiedene Programm-
punkte bereichern den Nachmittag aber es ist auch genügend 
Zeit zum Plaudern. Mit einem gemeinsamen Vesper klingt der 
Tag aus.
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TSV Schwaigern
Unterlandlauf
Am 19. April 2026 findet der von Dietfried Koelle ins Leben 
gerufene 40. ULL statt. Wer kann uns zu diesem runden Ge-
burtstag alte ULL Bilder zur Verfügung stellen? Gerne per Mail 
an info@tsvschwaigern.de
Turnen

Am 27.09. fanden die Gau-Mannschaftsmeisterschaften vom 
Turngau Heilbronn in Ellhofen statt. Der TSV Schwaigern trat 
mit einer Mannschaft in der Altersklasse C offen an. Mit sicher 
und sauber geturnten Übungen konnten sich Sofia Koch, Jo-
hanna Höfer, Lilli Tappertzhofen, Anna Mair und Martha Kreis 
einen ganz hervorragenden 3. Platz bei sieben teilnehmenden 
Mannschaften sichern. Wir gratulieren den Mädels zu diesem 
tollen Erfolg.
Damen Gymnastik
Wir suchen dich!
Die Damen Gymnastik Gruppe im Alter von Mitte 60 aufwärts 
sucht zweiwöchentlich eine Übungsleiterin/Trainerin. Wir 
treffen uns zu unserer Gymnastik immer donnerstags in der 
Sonnenberghalle von 19.15 – 20.15 Uhr. Bitte melde dich 
unter info@tsvschwaigern.de
Karate
Mit Trainingsbeginn nach den 
Sommerferien standen schon 
in der ersten Trainingswoche 
Lehrgänge auf dem Programm. 
Julian Gabert, Konstantin 
Schäfer und unser Trainer 
Klaus Hertnagel waren letzten 
Samstag in Neckarsulm auf 
dem Goju-Ryu Tag, einem bun-
desweiten Event unserer Kara-
testilrichtung. Die Referenten 
sorgen für ein abwechslungs- 
und lehrreiches Programm für 
alle Leistungsstufen. Am 
Sonntag ging es dann nach 
Walldürn zum Jugendlehrgang 
des Landesverbandes. Ein gu-
ter Trainingsauftakt mit zahlreichen interessanten Eindrücken.

FSV Schwaigern 
Aktive – Bezirksliga
FSV I – TG Böckingen 2:2 (0:1)
Ein Spiel auf Augenhöhe sahen die Zuschauer in Schwaigern. 
Etwas glücklich durch einen Lattenabpraller nutzte die Gäste 
zur Halbzeitführung. Leider konnte ein Foulelfmeter nach einer 

Notbremse und Platzverweis nicht verwandelt werden, Der Fsv 
kam aber trotzdem mit einem Doppelschlag in den Minuten 80 
und 82 zur 2:1 Führung durch Tore von Johannes Ebner und 
Fabian Herbrik. Dann aber schaffte Böckingen in der Nach-
spielzeit in Unterzahl das für sie glückliche 2:2. Mit diesem 
Punktgewinn schaffte der FSV den Sprung auf Platz vier.
Kreisliga A1
FSV II – Spvgg Heinriet 2:1(2:1)
Zwei schnelle Tore durch Luca Tommasi zum 1:0, der allein vor 
Gästetorhüter Justin Antl auftauchte und einschoss, sowie 
Ben-David Pieldner der nach einer Waldenmaier-Flanke zum 2:0 
einköpfte, brachten die Heimmannschaft frühzeitig auf die 
Siegesstraße. Zwar verkürzten die Gäste schnell zum 2:1, damit 
war aber überraschend schon das letzte Tor in diesem Spiel 
gefallen. Die Heinrieter versuchten zwar vieles, entwickelten 
aber vor dem Gehäuse zu wenig Durchschlagskraft. Schwaigern 
wiederum verstand es nicht, die sich bietenden Konterchancen 
zum dritten Treffer zu nutzen, aber ein verdienter und wichti-
ger Heimsieg.
Kreisliga B2
FSV III – FC Lauffen 0:2
Bereits nach zwei Minuten geriet der FSV durch einen indivi-
duellen Fehler früh in Rückstand. In der Folge fand das Team 
besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Chancen – doch der 
Ball wollte einfach nicht ins Tor. Entweder fehlte das letzte 
Quäntchen Glück oder der gut aufgelegte Gästekeeper war zur 
Stelle. Auch in der zweiten Halbzeit drängte unsere Mann-
schaft auf den Ausgleich. In der 84. Minute nutzten die Gäste 
dann einen Konter konsequent aus und erhöhten auf 0:2.
Vorschau Sonntag 5.10.
13.00 Uhr: SGM NordheimHausen II – FSV III
15.30 Uhr: SGM NordheimHausen I – FSV II
15.00 Uhr: SGM Markelsheim/Elpersheim – FSV I
Jugendfußball
Ergebnisse
D-Jun.: FSV II – SGM Bonfeld II 6:0, Tore :Luis (2), Nikita (2), 
Tom Luis, Robin R.
E-Jun.: SV Leingarten III – FSV II 3:8, Tore: David, Paul, Mika
Vorschau
D-Jun., Do., 9.10.: FSV I – SGM Bonfeld,18.00 Uhr
E-Jun., Sa., 4.10.: FSV II – SV Heilbronn IV, 10.00 Uhr
E-Jun., Sa., 4.10.: FSV I – TG Böckingen II, 11.15 Uhr
Ergebnisse und Vorschau A- bis C-Junioren siehe unter Stetten

Tennisclub Schwaigern
Die Mittwochs-Hobbyrunde verabschiedet sich in die 
Winterrunde
Ein Jahr voller schöner Begeg-
nungen, gelebtem Teamgeist 
und gemeinsamer Leidenschaft 
für unseren Sport liegen hinter 
uns. Die Sandplatz-Saison der 
Mittwochs-Hobbyrunde ist zu 
Ende – Anlass für eine kleine 
Abschiedsfeier. Dazu lud uns 
unser weit angereister Knut 
Eming zur „Brezel-Brotzeit“ 
ein. Ein herzliches Dankeschön dafür und für seine Spielver-
stärkung. Mit vielen netten Erinnerungen „überwintern“ wir 
nun in Roberts Halle und freuen uns auf die nächste Saison 
unter freiem Himmel. Ein großes Dankeschön an die Vereins-
führung für die uneingeschränkte Nutzung der Sandplätze 1 
und 2 – für unsere Doppel und Einzel im gewohnten Zeitfens-
ter, ein echtes Privileg!

CrossCrocket
Rückblick auf den Familien-Sonntag
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen für den Besuch am 
vorletzten Sonntag in der Schwaigerner City bedanken. Das 
Wetter war nicht ideal, trotzdem hatten wir viele Gäste an 
unserem Bierstand, an der Fotobox und beim Crocketspielen 
auf dem Spielplatz. Unseren Erlös möchten wir, unterstützt von 
Sponsoren, der Familienherberge Lebensweg Illingen zukom-
men lassen. Im kommenden Amtsblatt werden wir die Spen-
denhöhe bekannt geben. Auch noch einen herzlichen Dank an 
den HGV, dass wir dabei sein durften!
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SchachFreunde Schwaigern
Kreisklasse
SV Bad Friedrichshall – SF Schwaigern III 4,5:3,5
Mit dem knappsten aller Ergebnisse unterlag Schwaigern letz-
ten Sonntag in Jagstfeld. Der Bezirksliga-Absteiger war zum 
Saisonauftakt nicht komplett angetreten und trotzdem für 
Schwaigern der erwartet schwere Gegner. Es spielten: 1. Ott-
mar Seidler 0; 2. Atanas Hristev 1; 3. Christian Mühlbauer 0; 
4. Mattis Gerhäußer 0; 5. Michel Ziegler 0; 6. Luana Hermann 
½; 7. Marius Alexe 1; 8. Alexeii Cherenok 1.
Spielverlegung Landesliga
Der ursprünglich für Sonntag, 05.10. angesetzte Wettkampf SF 
Kornwestheim – SF Schwaigern wird kurzfristig um eine Woche 
verlegt und erst am 12.10. ausgetragen.
Schachfestival Schwaigern startet
Am Donnerstag, 09.10. um 20 Uhr beginnt im Städtischen Ver-
einsgebäude das Ringen um den Titel „Vereinsmeister“ der 
SchachFreunde Schwaigern. Vorjahressieger Tobias Hermann 
hatte sich bis Redaktionsschluss noch nicht in die Teilnehmer-
liste eingeschrieben. Kann sein, dass deshalb neue Namen als 
Turnierfavorit gehandelt werden müssen. Zuschauer gerne ge-
sehen.
Lokalderby in der Kreisjugendliga
Die beiden Jugendmannschaften der SchachFreunde Schwai-
gern treffen zum Auftakt der Jugendligasaison am Samstag, 
11.10. aufeinander. Spielbeginn 10 Uhr, Städtisches Vereins-
gebäude. Ob sich die erste gegen die zweite Mannschaft durch-
setzen kann?
Terminvorschau
12.10., Landesliga: SF Kornwestheim – SF Schwaigern
12.10., Kreisklasse: SF Schwaigern III – SC Widdern
12.10., B-Klasse: SC Bad Wimpfen IV – SF Schwaigern IV
12.10., B-Klasse: TSG Öhringen IV – SF Schwaigern V
17.10., Frauenschachabend, Sportheim Schluchtern

Heimatverein Schwaigern
Bilderrätsel
(siehe Bild rechts)
Einladung zum Herbstaus-
flug
Am Sonntag, 12.10. geht es 
mit dem Bus in die Pfalz. Ziel 
ist der Weinort Rhodt unter 
Riedburg, anschließend fahren 
wir weiter nach Annweiler am 
Trifels. Abfahrt um 9 Uhr am 
Marktplatz in Schwaigern. Als 
Anmeldung gilt die Überwei-
sung der Fahrtkosten in Höhe 
von 35 € auf eines der nach-
folgenden Bankkonten:
DE20 6206 3263 0084 9420 02 (VBU Volksbank im Unterland 
eG); DE31 6205 0000 0000 1494 35 (Kreissparkasse Heilbronn)
Anmeldeschluss ist der 06.10.25
Weitere Informationen unter www.heimatverein-schwaigern.
de/ausflug oder im Schaufenster Geng. 
Auflösung Bilderrätsel
Eine Schwaigerner Besonderheit war die uralte Sitte, über die 
Zeit der Weinlese den Heimweg gemeinsam miteinander zu 
gehen. Wo früher die „Dreckige Steige“ in die Neipperger 
Straße einmündete, dort, wo der hiesige Wengerter Jakob 
Schütz den bekannten „Weißen Stein“ mit seiner mahnenden 
Inschrift setzen ließ, sammelten sich alle, die von der Höhe 
des Heuchelbergs herab von der „Lese“ kamen. Alte Volks- und 
Heimatlieder singend ging es dann gemeinsam Schwaigern 
entgegen, wo auf dem Marktplatz das letzte Lied ausklang, 
man sich „Gute Nacht“ sagte und der Herbsttrupp – im Volks-
mund kurz „Troppen“ genannt – sich auflöste. Jetzt, wo bald 
wieder die „Laternenzeit“ kommt, könnte man den alten 
Brauch doch wieder aufleben lassen?! 

Förderverein Ev. Stadtkirche Schwaigern
Liebe Mitglieder und an unserem Verein Interessierte, zu unse-
rer diesjährigen Mitgliederversammlung am Dienstag, 
21.10.2025, um 19 Uhr laden wir herzlich in das ev. Gemein-
dehaus ein. Wir freuen uns auf Sie.

Wein am Berg
Herzlich willkommen im Weintal-Leintal!
Am „Tag der Deutschen Einheit“, 3. Oktober freut sich Familie 
Wintterle auf sonniges Wetter und einen Besuch von Ihnen am 
Weinausschank am Lobenberg. Es gibt zusätzlich Winzerseele 
mit Käse vom Grill sowie „Wilder Bär“ (Camembert im Laugen-
weckle). Ergänzende Weine und Secco kommen von HEUCHEL-
BERG WEINGÄRTNER.
Am Sonntag, den 5. Oktober laden die LandFrauen Nieder
hofen zur Bewirtung beim „Wein am Berg“ ein. Genießen Sie 
mitten in den Weinbergen die herrliche Aussicht, feine Winzer-
spezialitäten und ausgesuchte Weine. Alle neun Weingüter aus 
Schwaigern sind vertreten – zusätzlich dürfen Sie sich auf 
besondere Weine der „TRAUBENWERKSTATT“ freuen. 
Geöffnet ist jeweils von 11 – 18 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Arbeitskreis Eine Welt
Unser Produkt des Monats Oktober: Getrocknete Mangos in 
Streifen – eine lange faire Geschichte. Beim Wandern und 
sonstigen sportlichen Tätigkeiten sind getrocknete Mangos be-
liebte Begleiter, die einen süßen Genuss versprechen und die 
notwendige Power bringen. Die Mangoprodukte gibt es in ver-
schiedenen Variationen: in Streifen, als Püree-Mischung, als 
Mango-Essig, als Bällchen, als Monkeys, als Schutzengel und 
als Chutney. Die Mangos werden von der Organisation PREDA, 
die sich auf den Philippinen für Kinderrechte einsetzt, an un-
seren Lieferanten Weltpartner geliefert, der nicht nur wichtigs-
ter Abnehmer ist, sondern auch engagierter Unterstützer im 
Kampf für Kinderrechte. Die intensive Zusammenarbeit begann 
1989 und ist bis heute eine Erfolgsgeschichte.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.
Mangos-fuer-Kinderrechte.de. Das Weltladenteam freut sich 
auf Ihren Besuch.

Jahrgang 1941/42 Schwaigern
Wir verschieben unser geplantes Treffen vom 12. Oktober auf 
Sonntag, 19. Oktober, um 12 Uhr im TSV Sportheim Schwai-
gern. Beginn mit Mittagessen, dann gemütliches Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen. Zwecks Platzreservierung bitten 
wir um Anmeldung unter Tel. 5585 oder 8018. Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen mit euch.

TSV Massenbach 
Kinderturnen
Auf Grund der starken Nachfrage müssen wir eine Veränderung 
bei den Gruppen im Kinderturnen vornehmen. Die KiGa Kids-
Turngruppe wird in Zukunft mittwochs von 15.00 – 16.00 Uhr 
die Mehrzweckhalle von Massenbach „unsicher“ machen. Für 
die Betreuung der Gruppe konnten wir Helene Kern gewinnen. 
Helene befindet sich in der Ausbildung zur Erzieherin und hat 
auch eine Ausbildung zur Nachwichsübungsleiterin absolviert. 
Ab 16.00 – 17.30 Uhr werden dann danach die Schulkinder von 
Frau Geiger betreut.	
Fußball
SGM MassenbachHausen – Fußball Herren
Nach dem spielfreien Wochenende geht es für unsere erste 
Mannschaft bereits am Freitag, den 03.10., in NordHeim
Hausen wieder um wichtige Punkte. Am Sonntag empfangen 
wir dann die Teams des TSV Güglingen zum Heimspieltag in 
Massenbachhausen. Unsere Jungs hoffen auf viele Zuschauer 
und lautstarke Unterstützung, um die nächsten wichtigen 
Punkte einfahren zu können.
Vorschau / nächste Spiele:
Freitag, 03.10., auswärts in Nordhausen
SGM II / SVS II – spielfrei
13 Uhr!, SGM NordHeimHausen I – SGM I
Sonntag, 05.10, Heimspiele in Massenbachhausen
13 Uhr, SGMII/SVSII – TSV Güglingen iI
15 Uhr, SGM I – TSV Güglingen I 
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Jugendfußball
Spielgemeinschaft MassenbachHausen
Vorschau
Samstag, 04.10.
E-Jun., 10.00 Uhr SGM Mbh I – TSG HN in Massenbachhausen
E-Jun., 11.30 Uhr SGM Mbh II – TSG HN in Mbh
D-Jun., 12.30 Uhr SC Böckingen – SGM Mbh I
D-Jun., 12.30 Uhr SGM Mbh II – SGM Stetten Kleing. in Mas-
senbach
C-Jun., 14.20 Uhr SGM Güglingen – SGM Mbh
Donnerstag 09.10.
D-Jun., 18.00 Uhr FC Kirchhausen – SGM Mbh II 
DI- und C-Junioren
Unsere DI- und C-Junioren haben eine erfolgreiche Trainings-
einheit im Fitnessstudio Arena 22 absolviert, um ihre Fitness 
zu steigern. Unter der Anleitung des erfahrenen Coaches Den-
nis arbeiteten die Jungs an ihrer Kraft, Ausdauer und Beweg-
lichkeit. Diese Trainingseinheit soll künftig alle 4 Wochen 
stattfinden, um die Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu ver-
bessern. Auch wenn der Muskelkater ordentlich war und einige 
Zeit andauerte, sprechen wir ein großes Dankeschön an Dennis 
und die Arena 22 für die professionelle Betreuung und die 
Möglichkeit die Jungs fit für den Fußball zu machen aus. Wir 
freuen uns auf die nächste Einheit!
Welches Mädchen, welcher Junge hat Lust, bei uns im Ver-
ein Fußball zu spielen?
Unsere Trainingszeiten sind:
Bambini: Jg. 2019/2020: Dienstag 17 – 18.30 Uhr Sportplatz 
Massenbachhausen
F-Jun.: Jg. 2017/2018: Dienstag 17 – 18.30 Uhr Sportplatz 
Massenbachhausen und Donnerstag 17 – 18.30 Uhr Sportplatz 
Massenbach
E-Jun.: Jg. 2015/2016: Mittwochs 17.30 – 19.00 Uhr Sport-
platz Massenbachhausen
D-Jun.: Jg. 2014: Dienstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz Massen-
bachhausen und Donnerstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz Mas-
senbach
D-Jun.: Jg. 2013: Dienstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz Massen-
bach und Donnerstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz Massenbach-
hausen
C-Jun.: Jg. 2011/2012: Dienstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz 
Massenbach und Donnerstag 17.30 – 19 Uhr Sportplatz Mas-
senbachhausen
Interessierte Kinder/Jugendliche können gerne an diesen 
Tagen zum „Schnuppertraining“ vorbeikommen, jeder ist bei 
uns willkommen. Wir freuen uns auf neue „Gesichter“.

Gesangverein „Eintracht“ Massenbach
Einladung zum „offenen“ Männersingen am kommenden 
Montag, 06.10., um 20.00 Uhr im Verwaltungsgebäude, 
Schwaigerner Str. 24. Alle Männer sind herzlich willkommen, 
mit uns in einer Singstunde Chorlieder einzustudieren bzw. 
wieder aufzufrischen sowie den Singabend in geselliger Runde 
ausklingen zu lassen.
Der „MEZZOFORTE“ Chor trifft sich am Donnerstag, 09.10. um 
20.00 Uhr ebenfalls im Verwaltungsgebäude.

LandFrauenverein Massenbach
Rückblick 23.09. Kochkurs „indisch“

Ein Abend voller Düfte und Aromen – indischer Gewürze. Durch 
die tatkräftige Unterstützung der Kursteilnehmer konnten wir 
ein vielfältiges indisches Menü zusammenstellen. Als Vorspeise 

gab es Mango Lassi, danach gab es Chandal Linsen, Grießpita, 
Eiercurry, Putenfleisch Curry, Reis Pulan und Tandori Chicken. 
Als Nachtisch folgte Milchreis, abgerundet mit einem indi-
schem Tee. Es war ein gelungener Abend bei den Landfrauen 
Massenbach. 
Ortsänderung 
Bitte die Ortsänderung in die Arche für den Vortrag der Polizei 
am 06.10. beachten!

SG Stetten/Kleingartach
SV Wachbach – SG Stetten-Kleingartach 4:1 (0:1)
Die SGSK kam gut in Spiel. Simon Faber traf nach 14 Minuten 
nach einer Ecke zur verdienten Führung. Bis zur Pause vertei-
digte man die Führung. Nach der Pause hatten die Gastgeber 
mehr vom Spiel, ohne zunächst gefährlich zu werden. In der 
75. Minute ahndete die Schiedsrichter ein Foul an Torspieler 
Randaccio nicht und daraus entstand der Ausgleich. Die Füh-
rung von Tim Eggensperger wurde wegen angeblichem Abseits 
zurückgenommen. Die Gastgeber entschieden in den letzten 
zehn Minuten das Spiel mit drei weiteren Treffern.
Vorschau Sonntag, 05.10.:
SG Stetten-Kleingartach – TSV Erlenbach um 15 Uhr in Stetten. 
Zuschauer sind zu diesem Spiel herzlich willkommen.

SGM Oberes Leintal Jugendfußball
EII-Junioren
SC Oberes Zabergäu II – 
SGM SG Stetten-Kleingartach/OL II 3:4 (1:2)
In einem umkämpften Spiel konnten sich die EII-Junioren ver-
dient durchsetzen. Nachdem das Team Mitte der ersten Halb-
zeit in Rückstand geriet gelangen noch zwei Tore zur Halbzeit-
führung. Direkt nach der Halbzeit gelang dem Heimteam der 
Ausgleich. Durch zwei weitere Tore und einem Gegentreffer 
kurz vor Schluss stand der Sieg fest. Glückwunsch zu einer 
starken Leistung! Torschützen: 2x Lias Sommer und 2x Mario 
Bach.
EI-Junioren
SC Oberes Zabergäu I – 
SGM SG Stetten-Kleingartach/OL I 3:3 (0:2)
Die EI-Junioren begannen stark und gingen früh durch zwei 
Freistoßtreffer von Matteo Scheck mit 0:2 in Führung. Nach der 
Pause verkürzten die Gastgeber auf 1:2. Fünf Minuten später 
erzielte Jonathan Rembold das 1:3. Bis zum Ende ging etwas 
die Luft aus und die Gastgeber konnten durch zwei Treffer noch 
zum leistungsgerechten Unentschieden ausgleichen.
D-Junioren
SGM SG Stetten-Kleingartach/OL – SSV Klingenberg 6:0 (1:0)
In den ersten 30 Minuten waren die D-Junioren klar spielbe-
stimmend. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen. Nach 20 
Minuten traf Patrick Kloos zur verdienten Führung. Nach der 
Pause spielten weiter nur die D-Junioren. Bis zum Ende erziel-
ten sie noch fünf Tore zum deutlichen Heimerfolg. Torschüt-
zen: 4x Patrick Kloos, 1x Vin Veigel und 1x Luis Krull.
CII-Junioren
SGM FSV Schwaigern/OL II – 
SGM Güglingen/Frauenzimmern 11:0 (2:0)
Die CII war über die gesamten 70 Minuten das klar bessere 
Team und war den Gästen in allen Belangen überlegen. Bis zur 
Pause erzielten die beiden D-Junioren Noa Vukmanovic und 
Finn Tausch die Tore. Nach der Pause das gleiche Bild. Bis zum 
Ende des Spiels trafen die CII-Junioren noch neun Mal. Danke 
an die vier D-Junioren-Spieler, die ausgeholfen haben. Tor-
schützen: 3x Noa Vukmanovic, 3x Luca Bucher, 1x Finn Tausch, 
1x Kayhan Celik, 1x Tamino John, 1x Denis Usinger und  
1x Flori Haziraj.
CI-Junioren
SGM FSV Schwaigern/OL I – TG Böckingen 8:0 (6:0)
In den ersten 35 Minuten spielten nur die CI-Junioren. Die 
Tore wurden gut herausgespielt und man lag zur Pause verdient 
mit 6:0 in Führung. Nach der Pause spielte das Team weiter 
nach vorn, nutzte aber die Chancen nicht mehr so konsequent, 
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so dass bis zum Ende des Spiels nur noch zwei weitere Treffer 
erzielt wurden. Torschützen: 2s Noa Aberle, 2x Hannes Mair,  
2x Marco Pisaniello, 1x Muhamed Hasanspahic und 1x Tim 
Staudinger.
BII-Junioren
SGM SG Stetten-Kleingartach/OL II – 
SGM Hausen/Unteres Zabergäu II 2:1 (1:0)
In den Anfangsminuten waren die Gäste das bessere Team. 
Nach 20 Minuten war die BII das bessere Team und C-Junior 
Hannes Mair traf zur Führung in der 24. Minute. Bis zur Pause 
blieben weitere Chancen ungenutzt. In Hälfte zwei erhöhte 
Hannes Mair nach schönem Pass von Marco Pisaniello auf 2:0 
nach 48 Minuten. Die Gäste verkürzten nach 66 Minuten zum 
2:1. Bis zum Ende war das Spiel umkämpft, doch die BII ließ 
keinen weiteren Treffer mehr zu und gewann das Spiel. 
BI-Junioren
TSV Weinsberg – SGM SG Stetten-Kleingartach/OL I 2:4 (1:1)
Gegen tief stehende Gastgeber kam die BI gut ins Spiel. nutzte 
aber ihre Chancen nicht. Die Gastgeber trafen nach einem 
Fehlpass im Aufbau zur glücklichen Führung nach 28 Minuten. 
Die BI glich zwei Minuten später durch Milo Stehle aus. In 
Hälfte zwei das gleiche Bild. Die Heimelf ging sechs Minuten 
nach der Pause erneut in Führung. Azdin Yilmaz glich nach 52 
Minuten aus. Finn Hofmann entschied das Spiel durch zwei 
späte Treffer.
A-Junioren
SGM TSV Niederhofen/OL – 
SGM Neckarwestheim/Talheim II 2:4 (2:3)
Die A-Junioren gingen durch Gary Statheros nach 12 Minuten 
in Führung. Weitere Chancen blieben ungenutzt. In der 34. 
Minute glichen die Gäste durch einen Elfmeter aus. Drei Minu-
ten vor der Pause gingen sie in Führung. Aaron Kowatsch traf 
zwei Minuten später zum Ausgleich. In der Nachspielzeit trafen 
die Gäste zum 2:3. In der zweiten Hälfte gelang den A-Junio-
ren trotz guter Chancen kein weiterer Treffer. Die Gäste ent-
schieden das Spiel durch einen Konter kurz vor dem Ende. 
Vorschau
Samstag. 04.10.:
EII-Junioren: SGM SG Stetten-Kleingartach/OL II – SGM TSV 
Meimsheim II um 10 Uhr in Niederhofen.
EI-Junioren: SGM SG Stetten-Kleingartach/OL I – SGM Güglin-
gen/Frauenzimmern um 11.15 Uhr in Niederhofen.
D-Junioren: SGM MassenbachHausen II – SGM SG Stetten-
Kleingartach/OL um 12.30 Uhr in Massenbach.
Sonntag, 05.10.:
BI-Junioren: SGM SG Stetten-Kleingartach/OL I – SGM Spfr. 
Lauffen Neckar/Zabergäu um 10.30 Uhr in Stetten. 
Dienstag, 07.10.:
CII-Junioren: SGM Kirchhausen – SGM FSV Schwaigern/OL II 
um 18.30 Uhr in Kirchhausen.
Mittwoch, 08.10.:
A-Junioren: SGM Oberes Zabergäu/Mühlbach/Sulzfeld – SGM 
TSV Niederhofen/OL um 19.30 Uhr in Zaberfeld. 
Zuschauer sind zu allen Spielen herzlich willkommen.

Sportschützenverein Heuchelberg
Rundenwettkämpfe
Großkaliber-Winterrunde 28.09.
SSV Stetten 1 – SSV Leingarten 5, Ergebnis 1087 Ringe – 1075 
Ringe. Wertung: Daniel Jahodiez 380 Ringe, Gianna Freiboth 
354 Ringe, Heiko Vogt 353 Ringe. Weitere Mannschafts
schützen: Jonas Hackbeil 312 Ringe, Martin Maier 304 Ringe.
Winterrunde Luftgewehr Kreisliga 28.09.
SSV Stetten – SSV Güglingen 11 Ergebnis 1379 Ringe – 1144 
Ringe. Wertung: Matthias Wendl 380 Ringe, Sven Wendl 369 
Ringe, Dagmar Dolch 321 Ringe, Jonas Grabner 309 Ringe. 
Weiterer Mannschaftsschütze: Björn Schwarz 302 Ringe
Kreisseniorenschießen
Am 20.09. erreichten unsere Schützen folgende Ergebnisse in 
Bad Wimpfen: 
LG 2: Hans-Jürgen Friedrich 1. Platz mit 412,7 Ringe, Trude 
Friedrich 3. Platz mit 404,4 Ringe. 
LP 1: Alexander Herzog 1. Patz mit 341,6 Ringe.
Das nächste Kreisseniorenschießen ist am 18. Oktober in 
Neckarsulm. Wir würden uns über weitere aktive Schützen 
freuen. Info bei Uta Rüb und Hans-Jürgen Friedrich.

Vereinssenioren
Unser nächstes Treffen ist am Donnerstag, 09.10., um 
14.30 Uhr im Schützenhaus. Gäste sind willkommen.	

Gesangverein Edelweiss Stetten 1880
Der gemischte Chor Querbeet probt am Mittwoch, 8.10., von 
20.00 bis 21.30 Uhr im Vereinszimmer der Mehrzweckhalle.

LandFrauenverein Stetten
Zur Erinnerung: Abfahrt nach Limburg ist am 10.10. um 
6.30 Uhr an der Mehrzweckhalle.
Am 14.10. von 15 – 18 Uhr wollen wir beim Vereinsraum eine 
Pflanzentauschbörse anbieten. Jeder der hat, kann gerne 
Pflanzen mitbringen und sich nach „Neuen“ umschauen... egal 
ob Samen, Zimmerpflanze oder Ableger für den Garten – Tipps 
und Gartenfreude teilen, ganz unkompliziert. Gäste dürfen 
ebenfalls gerne zum Tauschen kommen. Ohne Voranmeldung, 
ohne Kosten. 
Wir bestellen LandFrauenkalender (ca. 9,50  €/St., je nach 
Bestellmenge). Bestellt werden können diese bei Simone 
(932623) oder Martina (8156238) bis zum 10.10.

Förderverein der Grundschule Stetten
Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder des Fördervereins, wir möchten Sie ganz herz-
lich zu unserer Mitgliederversammlung am Montag, 20. Okto-
ber 2025 um 19.30 Uhr einladen. Diese wird in der Aula der 
Grundschule stattfinden. Bitte den Haupteingang benutzen. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Feststellung der satzungsge-
mäßen Berufung mit Tagesordnung, 2. Feststellung der Be-
schlussfähigkeit, 3. Berichte, 4. Entlastung, 5. Wahlen: Bei-
sitzer, Kassenprüfer, 6. Anträge/Verschiedenes. Anträge kön-
nen bis zum 6. Oktober 2025 dem Vorstand schriftlich oder 
telefonisch mitgeteilt werden. Wir freuen uns einige Mitglieder 
am 20. Oktober 2025 in der Schule begrüßen zu können.

Dorfgemeinschaft Niederhofen
Führungen
Für Dienstag, 14.10., ist die nächste Ortsführung geplant. 
Diese Führung ist verkürzt und speziell für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität vorgesehen. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr 
am Brunnen. Bitte möglichst anmelden.
Am 29.09. gab es eine Führung für die Mitglieder des Gemein-
derats mit Partnern/innen. Eine gelungene Veranstaltung mit 
Abschluss in der Kelter. Vielen Dank für die lobenden Worte an 
den Ausschuss Geschichte und die Mitwirkenden.

SGM Niederhofen/SGSK II
Türkgücü Eibensbach – SGM SGSK II/Niederhofen 2:2 (1:1)
Beim Tabellenführer ging die SGM früh durch Erik Heidelberger 
in Führung. Im weiteren Verlauf verpasste das Team den zwei-
ten Treffer. Zwei individuelle Fehler nutzte die Heimelf, um das 
Spiel zu drehen. Die SGM gab nicht auf und bekam in der 
letzten Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Marcel 
Häringer sicher zum umjubelten Ausgleich nutzte. 
Vorschau:
Sonntag, 05. Oktober: spielfrei!

LandFrauenverein Niederhofen
Wein am Berg – 05. Oktober ab 11 Uhr
Die LandFrauen Niederhofen laden herzlich ein zu einem ge-
nussvollen Tag im Weintal-Leintal! Am Sonntag, 5. Oktober, ab 
11 Uhr gibt’s beim „Wein am Berg“ nicht nur tolle Aussicht 
mitten in den Weinbergen, sondern auch leckere Winzerküche 
und feine Weine. Mit dabei: alle neun Weingüter aus Schwai-
gern – und obendrauf gibt’s ausgewählte Weine der Trauben-
werkstatt. Kommt vorbei, genießt den Tag und stoßt mit uns 
an!
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Herbstzeit ist Zwiebelkuchenzeit 
Zwiebelkuchen-Lust? Dann kommt vorbei! Die LandFrauen 
Niederhofen laden euch am Montag, 13. Oktober um 19.30 Uhr 
zu einem gemütlichen und leckeren Abend ein! Lernt bei Jutta 
und Marina, wie der perfekte Zwiebelkuchen gelingt – duftet 
gut, schmeckt noch besser! Für einen kleinen Unkostenbeitrag 
seid ihr dabei. Gäste sind herzlich willkommen – Anmeldung 
bei Isabell (0172 2348502) nicht vergessen! Altes Schulhaus, 
Schulgasse 11, Niederhofen.
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